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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) 2018/1541 DES RATES 

vom 2. Oktober 2018 

zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 904/2010 und (EU) 2017/2454 zur Stärkung der 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 113, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1), 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (2), 

gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das geltende System zur Besteuerung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten beruht auf einer Übergangs
regelung aus dem Jahr 1993, die im Kontext eines hochkomplexen Mehrwertsteuersystems mittlerweile überholt 
und betrugsanfällig ist. Im Oktober 2017 hat die Kommission einen Gesetzgebungsvorschlag mit Grundsätzen für 
ein endgültiges Mehrwertsteuersystem für den grenzüberschreitenden Handel zwischen den in den Mitgliedstaaten 
ansässigen Unternehmern vorgelegt, das auf einer Besteuerung grenzüberschreitender Lieferungen im Bestim
mungsmitgliedstaat beruht. Da es möglicherweise mehrere Jahre dauert, bis das endgültige Mehrwertsteuersystem 
für den Handel innerhalb der Union vollständig umgesetzt wird, sind kurzfristige Maßnahmen erforderlich, um 
den grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug wirksamer und zügiger zu bekämpfen. Die Verbesserung und 
Vereinfachung der Instrumente für die Verwaltungszusammenarbeit, insbesondere Eurofisc, sind außerdem sehr 
wichtig für die Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs allgemein und für die Stärkung des Vertrauens zwischen 
den Steuerbehörden vor der Einführung des endgültigen Mehrwertsteuersystems. 

(2)  Zur Bekämpfung von Mehrwertsteuerbetrug sind oft behördliche Ermittlungen notwendig, vor allem wenn der 
Steuerpflichtige nicht in den Mitgliedstaaten ansässig ist, in denen die Mehrwertsteuer geschuldet wird. Um den 
ordnungsgemäßen Vollzug der Mehrwertsteuer zu gewährleisten und Doppelarbeit und zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand für die Steuerbehörden und die Unternehmer zu vermeiden, wenn mindestens zwei 
Mitgliedstaaten der Ansicht sind, dass eine behördliche Ermittlung im Zusammenhang mit den Beträgen 
notwendig ist, die von einer nicht in ihrem Hoheitsgebiet ansässigen, jedoch dort steuerpflichtigen Person erklärt 
wurden, sollte der Mitgliedstaat, in dem der Steuerpflichtige ansässig ist, die Ermittlung durchführen, wenn er die 
erbetenen Informationen nicht zur Verfügung stellen kann. Die ersuchenden Mitgliedstaaten sollten bereit sein, 
den Mitgliedstaat der Ansässigkeit durch die aktive Beteiligung an der Ermittlung zu unterstützen. Da die Beamten 
der ersuchenden Mitgliedstaaten mit den Tatsachen und Umständen des Falls möglicherweise besser vertraut sind, 
sollten diese Beamten für den Fall, dass der ersuchte Mitgliedstaat keine Beamten der ersuchenden Mitgliedstaaten 
angefordert hat, während der behördlichen Ermittlung anwesend sein dürfen, soweit die Bedingungen nach den 
Rechtsvorschriften des ersuchten Mitgliedstaats für eine solche Anwesenheit erfüllt sind. Bei dieser Gelegenheit 
sollten die Beamten der ersuchenden Mitgliedstaaten Zugang zu denselben Räumlichkeiten und Unterlagen haben 
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wie die Beamten des ersuchten Mitgliedstaats, allerdings nur auf deren Vermittlung hin. Wenn die Ermöglichung 
der Anwesenheit nach den Rechtsvorschriften des ersuchten Mitgliedstaats an solche Bedingungen geknüpft ist, 
sollte davon ausgegangen werden, dass der ersuchte Mitgliedstaat die zur Erfüllung dieser Bedingungen 
erforderlichen Maßnahmen trifft. Auf jeden Fall sollten Beamte aus den ersuchenden Mitgliedstaaten, wenn sie es 
für erforderlich erachten, die Möglichkeit haben, im ersuchten Mitgliedstaat für Beratungen mit dessen Beamten 
über die Ermittlung zugegen zu sein, nachdem sie diese Beamten davon unterrichtet haben. Solche Beratungen 
könnten dazu dienen, Gedanken und Informationen über den Fortgang der Ermittlung auszutauschen und 
mögliche Maßnahmen vorzuschlagen und zu erörtern. 

(3)  Die Übermittlung von Informationen an die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten ohne vorheriges 
Ersuchen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates (1) sollte so einfach und wirksam wie möglich 
erfolgen. Die zuständigen Behörden müssen daher in die Lage versetzt werden, Informationen auf anderem Wege 
als über Standardformulare auszutauschen, wenn sie andere sichere Wege für geeigneter halten und mit deren 
Nutzung einverstanden sind, oder wenn die Informationen von einem Drittland übermittelt wurden. 

(4)  Die Mehrwertsteuerbefreiung für die Einfuhr von Gegenständen gemäß Artikel 143 Absatz 2 der 
Richtlinie 2006/112/EG des Rates (2) ( „Zollverfahren 42 und 63“) wird oft missbraucht, und die Gegenstände 
gelangen auf den Schwarzmarkt, ohne dass die Mehrwertsteuer entrichtet wurde. Es ist daher von wesentlicher 
Bedeutung, dass Zollbeamte bei der Prüfung, ob die Voraussetzungen für die Anwendung der Steuerbefreiung 
erfüllt sind, Zugang zum Register der Mehrwertsteuer-Identifikationsnummern und zu den zusammenfassenden 
Meldungen haben. Außerdem sollten die von den Zollbehörden im Zuge dieses Verfahrens gesammelten 
Informationen auch den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats bereitgestellt werden, in dem der anschließende 
innergemeinschaftliche Erwerb erfolgen sollte. 

(5) Um den Betrug zu bekämpfen, der in Verbindung mit den beiden für den Fahrzeughandel geltenden Mehrwerts
teuerregelungen begangen wird, sollten Eurofisc-Verbindungsbeamte automatisierten Zugang zu Fahrzeugregis
terdaten erhalten. So könnten sie insbesondere rasch ermitteln, wo und von wem die betrügerischen Umsätze 
bewirkt wurden. Dieser Zugang sollte über die Softwareanwendung des Europäischen Fahrzeug- und 
Führerschein-Informationssystems (EUCARIS) erfolgen, deren Nutzung den Mitgliedstaaten bei Fahrzeugregis
terdaten gemäß den Beschlüssen 2008/615/JI (3) und 2008/616/JI des Rates (4) vorgeschrieben ist. 

(6)  Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Umsetzung der Vorschriften über den automatisierten 
Zugang zu den von den Zollbehörden erfassten Informationen und den Fahrzeugregisterdaten sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) ausgeübt werden. 

(7)  Zur Gewährleistung einer wirksamen und effizienten Kontrolle der Mehrwertsteuer bei grenzüberschreitenden 
Umsätzen regelt die Verordnung (EU) Nr. 904/2010 die Anwesenheit von Beamten in den Amtsräumen und 
während behördlicher Ermittlungen in anderen Mitgliedstaaten. Um die Leistungsfähigkeit der Steuerbehörden für 
die Kontrolle grenzüberschreitender Umsätze zu erhöhen, sollten gemeinsam durchgeführte behördliche 
Ermittlungen vorgesehen werden, bei denen Beamte aus zwei oder mehr Mitgliedstaaten ein gemeinsames Team 
bilden und sich aktiv an einer gemeinsam durchgeführten behördlichen Ermittlung beteiligen können. 

(8)  Um die schwersten Fälle von grenzüberschreitendem Betrug zu bekämpfen, müssen Abläufe, Aufgaben und 
Funktionsweise von Eurofisc klar definiert und gestärkt werden. Die Eurofisc-Verbindungsbeamten sollten in der 
Lage sein, rasch auf alle notwendigen Informationen zuzugreifen, sie auszutauschen, zu verarbeiten und zu 
analysieren sowie mögliche Folgemaßnahmen zu koordinieren. Diese Koordinierung umfasst jedoch nicht das 
Recht, vom teilnehmenden Mitgliedstaat konkrete Ermittlungsmaßnahmen zu verlangen. Es ist außerdem 
notwendig, die Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs auf Unionsebene zu stärken, indem insbesondere dafür 
gesorgt wird, dass die Eurofisc-Arbeitsbereichkoordinatoren gezielte Informationen von der Agentur der 
Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung („Europol“) und dem 
Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung („OLAF“) abfragen können. Um im Gegenzug relevante Informationen 
von Europol und dem OLAF zu erhalten, sollten Eurofisc-Arbeitsbereichkoordinatoren daher in der Lage sein, so 
viele Informationen wie notwendig an Europol und OLAF zu übermitteln. 

(9)  Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Bestimmungen zu Eurofisc sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 
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(10)  Die Organisation der Weiterleitung von Anträgen auf Mehrwertsteuererstattung gemäß Artikel 5 der 
Richtlinie 2008/9/EG des Rates (1) bietet die Gelegenheit, den Verwaltungsaufwand für die zuständigen Behörden 
bei der Beitreibung von Steuerschulden im Mitgliedstaat der Ansässigkeit zu senken. 

(11)  Außerdem können die Mitgliedstaaten dem OLAF relevante Informationen mitteilen, wenn sie das für angezeigt 
halten. Dadurch würde OLAF in die Lage versetzt, sein Mandat zur Verwaltungsuntersuchung von Betrugsfällen, 
Korruption oder sonstigen rechtswidrigen Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union zu 
erfüllen und Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, ihre Maßnahmen zum Schutz der finanziellen Interessen der 
Union vor Betrug zu koordinieren. 

(12)  Die Kommission darf auf die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 übermittelten oder erfassten 
Informationen nur zugreifen, sofern dies für die Pflege, Wartung und Entwicklung der elektronischen Systeme 
notwendig ist, die von der Kommission eingerichtet und von den Mitgliedstaaten für die Zwecke dieser 
Verordnung genutzt werden. 

(13)  Für die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 gilt die 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates (2). Für die Verarbeitung personen
bezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Union für die Zwecke der genannten Verordnung gilt 
die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (3). Die Bekämpfung von Mehr
wertsteuerbetrug ist als wichtiges Ziel im allgemeinen öffentlichen Interesse sowohl der Union als auch ihrer 
Mitgliedstaaten anerkannt. Damit die Ziele der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 erreicht werden — insbesondere 
die Zielsetzung, zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen, die für die korrekte Festsetzung der 
Mehrwertsteuer, die Kontrolle der richtigen Anwendung der Mehrwertsteuer insbesondere bei innergemein
schaftlichen Umsätzen sowie die Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs geeignet sind —, ist es angezeigt, eine 
konkrete und begrenzte Beschränkung bestimmter Rechte und Pflichten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 
vorzusehen. 

(14)  Konkreter würde die uneingeschränkte Anwendung der in der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegten Rechte 
und Pflichten die Wirksamkeit der Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs schwer beeinträchtigen, da den 
betroffenen Personen dadurch insbesondere ermöglicht würde, laufende Untersuchungen und die Erstellung von 
Risikoprofilen zu behindern. Dadurch würden gemäß der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 durchgeführte 
behördliche oder gerichtliche Ermittlungen, Analysen, Untersuchungen oder Verfahren gefährdet. Auch die 
Verwaltungszusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden, die ein Schlüsselinstrument für die 
Bekämpfung von Mehrwertsteuerbetrug ist, würde so unmöglich gemacht. Folglich sollten für das Recht auf 
transparente Informationen, das Recht auf Informationen, wenn personenbezogene Daten bei der betroffenen 
Person erhoben wurden, das Recht auf Informationen, wenn personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen 
Person erhoben wurden, das Auskunftsrecht der betroffenen Person, das Recht auf Löschung, das Recht auf 
Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten und das Recht bei automatisierter Entschei
dungsfindung im Einzelfall einschließlich Profilerstellung Beschränkungen vorgesehen werden. Die Ausübung 
dieser Rechte sollte nur so lange beschränkt sein, wie es notwendig ist, um die mit Artikel 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 904/2010 verfolgten Ziele nicht zu unterlaufen. Diese Beschränkung sollte nur für bestimmte, in den 
Artikeln 1, 14 und 17 jener Verordnung genannte Datenkategorien gelten und nur soweit es unbedingt 
erforderlich ist, um die Einhaltung der MwSt.-Rechtsvorschriften und der einschlägigen Bestimmungen der 
vorliegenden Verordnung sicherzustellen. 

(15)  Da sich das verfolgte Ziel der Verhinderung, Ermittlung und Aufdeckung von Mehrwertsteuerhinterziehung und 
Mehrwertsteuerbetrug nicht mit genauso wirksamen, jedoch weniger restriktiven Mitteln erreichen lässt, sind 
diese Beschränkungen zwingend erforderlich, um den angestrebten Zweck zu erreichen. Sie sind auch 
verhältnismäßig, da der Union und den Mitgliedstaaten Einnahmen verloren gehen und die Bereitstellung von 
Informationen für eine wirksame Betrugsbekämpfung unerlässlich ist. Die Verarbeitung und Speicherung der 
gemäß dieser Verordnung erhobenen und ausgetauschten Informationen beschränkt sich auf die Ziele der 
Bekämpfung von Mehrwertsteuerbetrug. Die nach dieser Verordnung erhobenen und ausgetauschten 
Informationen betreffen keine sensiblen Daten. Sie dürfen in keiner Weise weiterverarbeitet werden, die mit 
solchen Zwecken unvereinbar wäre; das schließt auch das Verbot der Verarbeitung zu kommerziellen Zwecken 
ein. Was die Garantien gegen Missbrauch oder unrechtmäßigen Zugang oder unrechtmäßige Übermittlung 
anbelangt, so sind in der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 bereits genaue Bedingungen für den Zugang der 
zuständigen nationalen Behörden zu den Daten und für deren anschließende Verwendung festgelegt, um das 
allgemeine Ziel der genannten Verordnung zu erreichen. Die Speicherdauer für Daten sollte auf das zur 
Verwirklichung der angestrebten Ziele notwendige Maß beschränkt werden. 
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(16)  Da durch die Verordnung (EU) 2017/2454 des Rates (1) auch der Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 
mit Wirkung vom 1. Januar 2021 geändert wurde, muss die Verordnung (EU) 2017/2454 geändert werden, um 
die relevanten Verweise zu dem genannten Artikel zu aktualisieren. Da durch die Verordnung (EU) 2017/2454 
auch der Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 mit Wirkung vom 1. Januar 2021 geändert wurde, muss 
die Verordnung (EU) 2017/2454 geändert werden, da der Anhang I nicht länger notwendig ist und daher 
gestrichen werden sollte. 

(17)  Da die Umsetzung der Bestimmungen über den automatisierten Zugang zu den von den Zollbehörden erhobenen 
Informationen und zu den Fahrzeugregisterdaten neue technologische Entwicklungen erfordert, ist es notwendig, 
deren Anwendung aufzuschieben, damit die Mitgliedstaaten und die Kommission diese Entwicklungen vornehmen 
können. 

(18)  Da die Ziele dieser Verordnung - die Verbesserung der Instrumente für die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und die Bekämpfung des grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrugs - auf Ebene der 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern besser auf Unionsebene zu verwirklichen 
sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für das Erreichen dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(19)  Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
angehört und hat am 21. März 2018 eine förmliche Stellungnahme abgegeben. 

(20)  Die Verordnungen (EU) Nr. 904/2010 und (EU) 2017/2454 sollten daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 

Die Verordnung (EU) Nr. 904/2010 wird wie folgt geändert:  

1. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 3 wird gestrichen. 

b)  Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Das Ersuchen nach Absatz 1 kann einen begründeten Antrag auf eine bestimmte behördliche Ermittlung 
enthalten. Die ersuchte Behörde führt die behördliche Ermittlung erforderlichenfalls in Absprache mit der 
ersuchenden Behörde durch. Ist die ersuchte Behörde der Auffassung, dass keine behördliche Ermittlung 
erforderlich ist, so teilt sie der ersuchenden Behörde unverzüglich die Gründe hierfür mit. 

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 kann eine Ermittlung, die Beträge zum Gegenstand hat, die von einem im 
Mitgliedstaat der ersuchten Behörde ansässigen Steuerpflichtigen im Zusammenhang mit von diesem 
Steuerpflichtigen getätigten oder erbrachten und im Mitgliedstaat der ersuchenden Behörde steuerpflichtigen 
Lieferung von Gegenständen oder Dienstleistung erklärt wurden oder hätten erklärt werden sollen, nur abgelehnt 
werden: 

a)  aufgrund von Artikel 54 Absatz 1, wenn die Wechselwirkung des vorliegenden Absatzes mit Artikel 54 
Absatz 1 von der ersuchten Behörde in Übereinstimmung mit einer nach dem in Artikel 58 Absatz 2 
genannten Verfahren anzunehmenden Erklärung zu bewährten Verfahren geprüft wurde; 

b)  aufgrund von Artikel 54 Absätze 2, 3 und 4; 

c)  wenn die ersuchte Behörde der ersuchenden Behörde zum selben Steuerpflichtigen bereits Informationen 
erteilt hat, die im Rahmen einer weniger als zwei Jahre zurückliegenden behördlichen Ermittlung erlangt 
wurden. 

Lehnt die ersuchte Behörde eine behördliche Ermittlung gemäß Unterabsatz 2 aufgrund von Buchstabe a oder b 
ab, muss sie dennoch der ersuchenden Behörde die Daten und Beträge der relevanten, in den letzten zwei Jahren 
vom Steuerpflichtigen im Mitgliedstaat der ersuchenden Behörde getätigten Lieferungen bzw. Dienstleistungen 
mitteilen.“ 

16.10.2018 L 259/4 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) Verordnung (EU) 2017/2454 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 1). 



c)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(4a) Sind die zuständigen Behörden von mindestens zwei Mitgliedstaaten der Ansicht, dass eine behördliche 
Ermittlung erforderlich ist, welche die Beträge nach Absatz 4 Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels zum 
Gegenstand hat, und übermitteln sie einen gemeinsamen begründeten Antrag mit Hinweisen auf oder Beweisen 
für Risiken der Mehrwertsteuerhinterziehung oder des Mehrwertsteuerbetrugs, so darf die ersuchte Behörde die 
Durchführung dieser Ermittlung nicht ablehnen, es sei denn aus den in Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe b und 
Artikel 54 Absätze 2, 3 oder 4 angegebenen Gründen. Falls der ersuchte Mitgliedstaat die Informationen, um die 
ersucht wird, bereits besitzt, stellt er sie den ersuchenden Mitgliedstaaten zur Verfügung. Falls die ersuchenden 
Mitgliedstaaten die erhaltenen Informationen als nicht zufriedenstellend erachten, unterrichten sie den ersuchten 
Mitgliedstaat darüber, um die behördliche Ermittlung fortzusetzen. 

Auf Verlangen des ersuchten Mitgliedstaats nehmen von den ersuchenden Behörden befugte Beamte an der 
behördlichen Ermittlung teil. Diese behördliche Ermittlung wird gemeinsam vorgenommen und erfolgt unter der 
Leitung sowie gemäß den Rechtsvorschriften des ersuchten Mitgliedstaats. Die Beamten der ersuchenden 
Behörden haben Zugang zu denselben Räumlichkeiten und Unterlagen wie die Beamten der ersuchten Behörde 
und können — soweit das den Beamten des ersuchten Mitgliedstaats nach dessen Rechtsvorschriften gestattet 
ist — Steuerpflichtige befragen. Die Kontrollbefugnisse der Beamten der ersuchenden Behörden werden zum 
alleinigen Zweck der laufenden behördlichen Ermittlung ausgeübt. 

Hat der ersuchte Mitgliedstaat keine Beamten aus den ersuchenden Mitgliedstaaten angefordert, so können die 
Beamten aus jedem der ersuchenden Mitgliedstaaten während der behördlichen Ermittlung anwesend sein und 
Befugnisse gemäß Artikel 28 Absatz 2 ausüben, soweit die Bedingungen nach dem nationalen Recht des 
ersuchten Mitgliedstaats erfüllt sind. In jedem Fall können die Beamten aus den ersuchenden Mitgliedstaaten für 
Beratungen anwesend sein. 

Müssen Beamte aus den ersuchenden Mitgliedstaaten teilnehmen oder anwesend sein, so wird die behördliche 
Ermittlung nur durchgeführt, wenn diese Teilnahme oder Anwesenheit zu den Zwecken der behördlichen 
Ermittlung sichergestellt ist.“  

2. Artikel 13 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Informationen werden unter Verwendung eines Standardformulars übermittelt, außer in den Fällen des 
Artikels 50 oder in besonderen Fällen, in denen die jeweiligen zuständigen Behörden andere sichere Mittel für 
angemessener erachten und sich auf deren Verwendung einigen. 

Die Kommission legt die Standardformulare im Wege von Durchführungsrechtsakten fest. Diese Durchführungs
rechtsakte werden nach dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.“  

3. Artikel 17 wird wie folgt geändert: 

a)  In Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„f)  Informationen, die er gemäß Artikel 143 Absatz 2 Buchstaben a und b der Richtlinie 2006/112/EG erhebt, 
sowie das Ursprungsland, das Bestimmungsland, der Warencode, die Währung, der Gesamtbetrag, der 
Wechselkurs, der Preis des Gegenstands und das Nettogewicht.“ 

b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Kommission legt die technischen Einzelheiten zur automatisierten Abfrage der Informationen nach 
Absatz 1 Buchstaben a bis f des vorliegenden Artikels im Wege von Durchführungsrechtsakten fest. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.“ 

c)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) Die Kommission legt die Datenelemente der Informationen nach Absatz 1 Buchstabe f des vorliegenden 
Artikels im Wege von Durchführungsrechtsakten fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in 
Artikel 58 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.“  

4. Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

a)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Jeder Mitgliedstaat gewährt seinen Beamten, die die Anforderungen des Artikels 143 Absatz 2 der 
Richtlinie 2006/112/EG prüfen, Zugang zu den in Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben a bis c der vorliegenden 
Verordnung genannten Informationen, zu denen die anderen Mitgliedstaaten automatisierten Zugang gewähren.“ 
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b)  Absatz 2 Buchstabe e wird wie folgt geändert: 

i)  Die Ziffern i und ii erhalten folgende Fassung: 

„i)  der Zugang steht im Zusammenhang mit einer Ermittlung wegen des Verdachts auf Betrug oder dient 
dazu, Betrug aufzudecken; 

ii)  der Zugang erfolgt über einen Eurofisc-Verbindungsbeamten im Sinne von Artikel 36 Absatz 1, der eine 
persönliche Nutzerberechtigung für die elektronischen Systeme besitzt, die den Zugang zu diesen 
Informationen erlaubt.“ 

ii)  Ziffer iii wird gestrichen. 

c)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a) Bei den in Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe f genannten Informationen sind folgende Einzelangaben 
zugänglich: 

a)  die von dem Mitgliedstaat, der die Informationen erhält, erteilten Mehrwertsteuer-Identifikationsnummern; 

b)  die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummern des Einführers oder seines Steuervertreters, der die Gegenstände 
an Personen liefert, denen eine in Buchstabe a des vorliegenden Absatzes genannte Mehrwertsteuer-Identifika
tionsnummer erteilt wurde; 

c)  das Ursprungsland, das Bestimmungsland, der Warencode, der Gesamtbetrag und das Nettogewicht der 
eingeführten Gegenstände, für die anschließend eine innergemeinschaftliche Lieferung von Gegenständen 
folgte, durch jede der in Buchstabe b dieses Absatzes genannten Personen an jede Person, der eine in 
Buchstabe a des vorliegenden Absatzes genannte Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer erteilt wurde; 

d)  das Ursprungsland, das Bestimmungsland, der Warencode, die Währung, der Gesamtbetrag, der Wechselkurs, 
der Preis des Gegenstands und das Nettogewicht der eingeführten Gegenstände, für die anschließend eine 
innergemeinschaftliche Lieferung von Gegenständen folgte, durch jede der in Buchstabe b des vorliegenden 
Absatzes genannten Personen an jede Person, der von einem anderen Mitgliedstaat eine Mehrwertsteuer- 
Identifikationsnummer erteilt wurde, unter folgenden Bedingungen: 

i)  Der Zugang steht im Zusammenhang mit einer Ermittlung wegen des Verdachts auf Betrug oder dient 
dazu, Betrug aufzudecken; 

ii)  der Zugang erfolgt über einen Eurofisc-Verbindungsbeamten im Sinne von Artikel 36 Absatz 1, der eine 
persönliche Nutzerberechtigung für die elektronischen Systeme besitzt, die den Zugang zu diesen 
Informationen erlaubt. 

Die in Unterabsatz 1 Buchstaben c und d genannten Werte werden in der Währung des Mitgliedstaats 
ausgedrückt, der die Auskünfte erteilt, und beziehen sich auf jede Warenposition der eingereichten 
Zollanmeldung.“ 

d)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) Die Kommission legt die praktischen Modalitäten zu den Voraussetzungen des Absatzes 2 Buchstabe e 
des vorliegenden Artikels im Wege von Durchführungsrechtsakten fest, damit der Mitgliedstaat, der die 
Auskünfte erteilt, den Eurofisc-Verbindungsbeamten, der Zugang zu den Informationen erhält, identifizieren 
kann. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 
erlassen.“ 

e)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die praktischen Modalitäten zu den 
Bedingungen des Absatzes 2 Buchstabe e und des Absatzes 2a Buchstabe d des vorliegenden Artikels fest, damit 
der Mitgliedstaat, der die Informationen bereitstellt, den Eurofisc-Verbindungsbeamten, der Zugang zu den 
Informationen erhält, identifizieren kann. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 58 
Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.“  

5. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 21a 

(1) Jeder Mitgliedstaat gestattet der zuständigen Behörde jedes anderen Mitgliedstaats den automatisierten Zugang 
zu den folgenden Informationen zu nationalen Fahrzeugregistrierungen: 

a)  Identifizierungsdaten von Fahrzeugen; 

b)  Identifizierungsdaten der Eigentümer und der Halter des Fahrzeugs, auf deren Namen das Fahrzeug nach dem 
Recht des Zulassungsmitgliedstaats zugelassen ist. 
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(2) Der Zugang zu den Informationen nach Absatz 1 wird unter den folgenden Bedingungen gewährt: 

a)  der Zugang steht im Zusammenhang mit einer Ermittlung wegen des Verdachts auf Mehrwertsteuerbetrug oder 
dient dazu, Mehrwertsteuerbetrug aufzudecken; 

b)  der Zugang erfolgt über einen Eurofisc-Verbindungsbeamten im Sinne von Artikel 36 Absatz 1, der eine 
persönliche Nutzerberechtigung für die elektronischen Systeme besitzt, die den Zugang zu diesen Informationen 
erlaubt. 

(3) Die Kommission legt die Datenelemente von Informationen und die technischen Einzelheiten der 
automatisierten Abfrage der Informationen gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels sowie die praktischen 
Modalitäten der Bedingungen des Absatzes 2 des vorliegenden Artikels im Wege von Durchführungsrechtsakten fest, 
damit der Mitgliedstaat, der die Informationen bereitstellt, den Eurofisc-Verbindungsbeamten, der Zugang zu den 
Informationen erhält, identifizieren kann. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 58 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen.“  

6. Artikel 24 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 24 

Tauschen die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten für die Zwecke der Artikel 17 bis 21a Daten auf 
elektronischem Weg aus, so treffen sie die notwendigen Maßnahmen, um die Einhaltung von Artikel 55 zu 
gewährleisten. 

Die Mitgliedstaaten sind dafür verantwortlich, ihre Systeme im erforderlichen Umfang weiterzuentwickeln, um den 
Informationsaustausch unter Verwendung des CCN/CSI-Netzes oder eines ähnlichen sicheren Netzes, das für den 
Austausch von Informationen nach Artikel 21a auf elektronischem Weg verwendet wird, zu ermöglichen.“  

7. Die Überschrift von Kapitel VII erhält folgende Fassung: 

„ANWESENHEIT IN DEN AMTSRÄUMEN DER BEHÖRDEN UND WÄHREND BEHÖRDLICHER ERMITTLUNGEN UND 
GEMEINSAM DURCHGEFÜHRTER BEHÖRDLICHER ERMITTLUNGEN“.  

8. Artikel 28 wird wie folgt geändert: 

a)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a) Im Einvernehmen zwischen den ersuchenden Behörden und der ersuchten Behörde und unter den von 
letzterer festgelegten Voraussetzungen dürfen befugte Beamte der ersuchenden Behörden zur Erhebung und zum 
Austausch von Informationen gemäß Artikel 1 an den behördlichen Ermittlungen teilnehmen, die im 
Hoheitsgebiet des ersuchten Mitgliedstaats geführt werden. Diese behördlichen Ermittlungen werden gemeinsam 
von den Beamten der ersuchenden Behörden und der ersuchten Behörde geführt, unter der Leitung und gemäß 
den Rechtsvorschriften des ersuchten Mitgliedstaats. Die Beamten der ersuchenden Behörden haben Zugang zu 
denselben Räumlichkeiten und Unterlagen wie die Beamten der ersuchten Behörde und können — soweit es den 
Beamten des ersuchten Mitgliedstaats nach dessen Rechtsvorschriften gestattet ist — Steuerpflichtige befragen. 

Wenn es gemäß den Rechtsvorschriften des ersuchten Mitgliedstaats gestattet ist, üben die Beamten der 
ersuchenden Mitgliedstaaten dieselben Kontrollbefugnisse aus wie sie den Beamten des ersuchten Mitgliedstaats 
übertragen wurden. 

Die Kontrollbefugnisse der Beamten der ersuchenden Behörden werden zum alleinigen Zweck der laufenden 
behördlichen Ermittlung ausgeübt. 

Im Einvernehmen zwischen den ersuchenden Behörden und der ersuchten Behörde und unter den von der 
ersuchten Behörde festgelegten Voraussetzungen können die teilnehmenden Behörden einen gemeinsamen 
Ermittlungsbericht verfassen.“ 

b)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Beamte der ersuchenden Behörde, die sich gemäß den Absätzen 1, 2 und 2a in einem anderen 
Mitgliedstaat aufhalten, müssen jederzeit eine schriftliche Vollmacht vorlegen können, aus der ihre Identität und 
ihre dienstliche Stellung hervorgehen.“  

9. Artikel 33 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Zur Förderung und Erleichterung der multilateralen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Mehrwert
steuerbetrugs wird durch dieses Kapitel ein Netzwerk für den raschen Austausch, die Verarbeitung und die 
Analyse gezielter Informationen über grenzüberschreitenden Betrug zwischen den Mitgliedstaaten und für die 
Koordinierung etwaiger Folgemaßnahmen (im Folgenden ‚Eurofisc‘) eingerichtet.“ 
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b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i)  Die Buchstaben b und c erhalten folgende Fassung: 

„b)  den raschen multilateralen Austausch und die gemeinsame Verarbeitung und Analyse von gezielten 
Informationen über grenzüberschreitenden Betrug in den Arbeitsbereichen von Eurofisc (im Folgenden 
‚Eurofisc-Arbeitsbereiche‘) durchführen und koordinieren; 

c)  die Arbeit der gemäß Artikel 36 Absatz 1 benannten Eurofisc-Verbindungsbeamten der teilnehmenden 
Mitgliedstaaten als Reaktion auf eingegangene Warnmeldungen und Informationen koordinieren;“. 

ii)  Der folgende Buchstabe wird angefügt: 

„d)  die behördlichen Ermittlungen der teilnehmenden Mitgliedstaaten in Betrugsfällen koordinieren, die von 
den gemäß Artikel 36 Absatz 1 benannten Eurofisc-Verbindungsbeamten identifiziert wurden, ohne die 
Befugnis, von Mitgliedstaaten die Durchführung von behördlichen Ermittlungen zu verlangen.“  

10. Artikel 34 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Mitgliedstaaten, die sich für die Teilnahme an einem der Eurofisc-Arbeitsbereiche entschieden haben, nehmen 
aktiv am multilateralen Austausch und an der gemeinsamen Verarbeitung und Analyse gezielter Informationen über 
grenzüberschreitenden Betrug zwischen allen teilnehmenden Mitgliedstaaten sowie an der Koordinierung etwaiger 
Folgemaßnahmen teil.“  

11. Artikel 35 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 35 

Die Kommission unterstützt Eurofisc technisch und logistisch. Die Kommission hat keinen Zugang zu den 
Informationen im Sinne des Artikels 1, die über Eurofisc ausgetauscht werden können, außer unter den in 
Artikel 55 Absatz 2 vorgesehenen Umständen.“  

12. Artikel 36 wird wie folgt geändert: 

a)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Die Verbindungsbeamten der Mitgliedstaaten benennen aus dem Kreis der Eurofisc-Verbindungsbeamten 
für einen bestimmten Zeitraum einen Eurofisc-Vorsitzenden. 

Die Verbindungsbeamten der Mitgliedstaaten 

a)  vereinbaren die Einrichtung und Auflösung der Eurofisc-Arbeitsbereiche; 

b)  befassen sich mit allen Fragen im Zusammenhang mit der operativen Arbeit von Eurofisc; 

c)  bewerten mindestens einmal jährlich die Wirksamkeit und Effizienz der Tätigkeiten von Eurofisc; 

d)  billigen den in Artikel 37 genannten jährlichen Bericht.“ 

b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Verbindungsbeamten der an einem bestimmten Eurofisc-Arbeitsbereich teilnehmenden Mitgliedstaaten 
(im Folgenden ‚teilnehmende Eurofisc-Verbindungsbeamte‘) benennen aus dem Kreis der teilnehmenden Eurofisc- 
Verbindungsbeamten für einen bestimmten Zeitraum einen Eurofisc-Arbeitsbereichskoordinator. 

Die Eurofisc-Arbeitsbereichskoordinatoren 

a)  stellen die ihnen von den teilnehmenden Eurofisc-Verbindungsbeamten übermittelten Informationen in der 
mit den Teilnehmern an dem Arbeitsbereich vereinbarten Weise zusammen und stellen diese Informationen 
für die anderen teilnehmenden Eurofisc-Verbindungsbeamten bereit. Der Informationsaustausch erfolgt auf 
elektronischem Weg; 

b)  sorgen dafür, dass die von den teilnehmenden Eurofisc-Verbindungsbeamten übermittelten Informationen 
gemeinsam mit den relevanten, gemäß der vorliegenden Verordnung übermittelten oder erhobenen gezielten 
Informationen über grenzüberschreitenden Betrug in der von den Teilnehmern an dem Arbeitsbereich 
vereinbarten Weise verarbeitet und analysiert werden, und stellen die Ergebnisse für alle teilnehmenden 
Eurofisc-Verbindungsbeamten bereit; 

c)  geben allen teilnehmenden Eurofisc-Verbindungsbeamten Rückmeldung; 

d)  legen den Verbindungsbeamten der Mitgliedstaaten einen jährlichen Bericht über die Tätigkeiten des 
Arbeitsbereichs vor.“ 
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c)  Folgende Absätze werden angefügt: 

„(3) Die Eurofisc-Arbeitsbereichskoordinatoren können relevante Informationen von der Agentur der 
Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (‚Europol‘) und vom 
Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (‚OLAF‘) anfordern. Zu diesem Zweck können sie ihnen in der von 
den Teilnehmern an dem Arbeitsbereich vereinbarten Weise so viele Informationen übermitteln, wie notwendig, 
um die angeforderten Informationen zu erhalten. 

(4) Die Eurofisc-Arbeitsbereichskoordinatoren stellen die von Europol und von OLAF erhaltenen 
Informationen für die anderen teilnehmenden Eurofisc-Verbindungsbeamten bereit; der Informationsaustausch 
erfolgt auf elektronischem Weg. 

(5) Die Eurofisc-Arbeitsbereichskoordinatoren sorgen außerdem dafür, dass die von Europol und OLAF 
erhaltenen Informationen gemeinsam mit den relevanten, gemäß der vorliegenden Verordnung übermittelten 
oder erhobenen gezielten Informationen in der von den Teilnehmern am Arbeitsbereich vereinbarten Weise 
verarbeitet und analysiert werden, und stellen die Ergebnisse für alle teilnehmenden Eurofisc-Verbindungsbeamten 
bereit.“  

13. Artikel 37 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 37 

Der Eurofisc-Vorsitzende legt dem Ausschuss nach Artikel 58 Absatz 1 jährlich einen Bericht über die Tätigkeiten 
aller Arbeitsbereiche vor. 

Die Kommission legt die verfahrenstechnischen Modalitäten in Bezug auf Eurofisc im Wege von Durchführungs
rechtsakten fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 
erlassen.“  

14. In Artikel 48 Absatz 1 werden folgende Unterabsätze angefügt: 

„Erlangt der Mitgliedstaat der Ansässigkeit Kenntnis von der Tatsache, dass ein Steuerpflichtiger, der einen Antrag 
auf Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2008/9/EG stellt, Steuerschulden in diesem 
Mitgliedstaat der Ansässigkeit hat, kann er die Zustimmung des Steuerpflichtigen einholen, dass die Überweisung 
der Mehrwertsteuererstattung direkt an diesen Mitgliedstaat erfolgt, um die Steuerschulden zu begleichen. Stimmt 
der Steuerpflichtige dieser Überweisung zu, so unterrichtet der Mitgliedstaat der Ansässigkeit den Mitgliedstaat der 
Erstattung über den Betrag, zu dem die Zustimmung erteilt wurde, und der Mitgliedstaat der Erstattung überweist 
diesen Betrag im Namen des Steuerpflichtigen an den Mitgliedstaat der Ansässigkeit. Der Mitgliedstaat der 
Ansässigkeit informiert den Steuerpflichtigen, ob der überwiesene Betrag einer vollständigen oder teilweisen 
Begleichung der Steuerschuld gemäß seinem nationalen Recht und seiner Verwaltungspraxis entspricht. Die 
Überweisung der Mehrwertsteuererstattung an den Mitgliedstaat der Ansässigkeit berührt jedoch nicht das Recht des 
Mitgliedstaats der Erstattung, die Steuerschulden, die der Steuerpflichtige in dem zuletzt genannten Mitgliedstaat hat, 
beizutreiben. 

Sind die Steuerschulden im Mitgliedstaat der Ansässigkeit strittig, so kann die Überweisung der Erstattungsbeträge 
vom Mitgliedstaat der Ansässigkeit mit Zustimmung des Steuerpflichtigen als Einbehaltungsmaßnahme genutzt 
werden, soweit in dem genannten Mitgliedstaat eine wirksame gerichtliche Kontrolle sichergestellt ist.“  

15. Die Überschrift des Kapitels XIII erhält folgende Fassung: 

„BEZIEHUNGEN ZUR KOMMISSION UND ANDEREN ORGANEN, EINRICHTUNGEN, SONSTIGEN STELLEN UND AGENTUREN 
DER UNION“.  

16. In Artikel 49 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(2a) Die Mitgliedstaaten können dem OLAF relevante Informationen übermitteln, um das Amt in die Lage zu 
versetzen, im Einklang mit seinem Mandat geeignete Maßnahmen zu prüfen. Wenn diese Informationen von einem 
anderen Mitgliedstaat erhalten worden sind, darf letzterer verlangen, dass die Übermittlung der Auskünfte seiner 
vorherigen Zustimmung bedarf.“  

17. Artikel 55 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Personen, die von der Akkreditierungsstelle für Sicherheit der Europäischen Kommission ordnungsgemäß 
akkreditiert wurden, dürfen nur in dem Umfang Zugang zu diesen Informationen haben, wie es für die Pflege, 
die Wartung und die Entwicklung der von der Kommission betriebenen und von den Mitgliedstaaten zur 
Durchführung dieser Verordnung genutzten elektronischen Systeme erforderlich ist.“ 
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b)  Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Jede Aufbewahrung oder Verarbeitung oder jeder Austausch von Daten nach dieser Verordnung 
unterliegen den Verordnungen (EU) 2016/679( (*)) und (EG) Nr. 45/2001( (**)) des Europäischen Parlaments und 
des Rates. Zur korrekten Anwendung der vorliegenden Verordnung beschränken die Mitgliedstaaten jedoch den 
Anwendungsbereich der in den Artikeln 12 bis 15, 17, 21 und 22 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten 
Pflichten und Rechte. Derartige Beschränkungen erfolgen nur, soweit es unbedingt notwendig ist, um die in 
Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe e der genannten Verordnung erwähnten Interessen zu wahren, insbesondere um 

a)  den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die ordnungsgemäße Wahrnehmung ihrer Aufgaben für die 
Zwecke der vorliegenden Verordnung zu ermöglichen oder 

b)  behördliche oder gerichtliche Ermittlungen, Analysen, Untersuchungen oder Verfahren für die Zwecke dieser 
Verordnung nicht zu behindern und zu gewährleisten, dass die Verhinderung, Ermittlung und Aufdeckung 
von Steuerhinterziehung und Steuerbetrug nicht gefährdet wird. 

Die Verarbeitung und die Speicherung der Informationen nach dieser Verordnung erfolgen nur für die in 
Artikel 1 Absatz 1 dieser Verordnung genannten Zwecke, und die Informationen sind nicht in einer Weise 
weiterzuverarbeiten, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist. Es ist untersagt, auf der Grundlage dieser 
Verordnung personenbezogene Daten für andere Zwecke, wie beispielsweise für kommerzielle Zwecke, zu 
verarbeiten. Die Dauer der Speicherung dieser Informationen ist auf das für das Erreichen dieser Zwecke 
notwendige Maß zu beschränken. Die Dauer der Speicherung der Informationen nach Artikel 17 dieser 
Verordnung wird nach den Verjährungsfristen der Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats bestimmt, 
darf aber zehn Jahre nicht überschreiten.  

(*) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 

(**) Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und 
Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1).“  

18. Artikel 58 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (*).  

(*) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).“  

19. Anhang I wird gestrichen. 

Artikel 2 

Änderung der Verordnung (EU) 2017/2454 

Artikel 1 der Verordnung (EU) 2017/2454 wird wie folgt geändert:  

1. Nummer 5 erhält folgende Fassung: 

„5.  Artikel 17 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

‚(2) Die Kommission legt die technischen Einzelheiten zur automatisierten Abfrage der Informationen nach 
Absatz 1 Buchstaben a bis f des vorliegenden Artikels im Wege von Durchführungsrechtsakten fest. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.‘“  

2. Nummer 8 wird gestrichen. 

Artikel 3 

Inkrafttreten und Geltung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 1 Nummer 3 Buchstaben a, b und c, Nummer 4 Buchstaben a, c und e sowie Nummern 5, 6 und 14 gelten ab 
dem 1. Januar 2020. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Luxemburg am 2. Oktober 2018. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
H. LÖGER  
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VERORDNUNG (EU) 2018/1542 DES RATES 

vom 15. Oktober 2018 

über restriktive Maßnahmen gegen die Verbreitung und den Einsatz chemischer Waffen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 215, 

gestützt auf den Beschluss (GASP) 2018/1544 des Rates vom 15. Oktober 2018 über restriktive Maßnahmen gegen die 
Verbreitung und den Einsatz chemischer Waffen (1), 

auf gemeinsamen Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der Europäischen 
Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Am 22. März 2018 kam der Europäische Rat zu dem Schluss, dass der Einsatz chemischer Waffen einschließlich 
des Einsatzes jeglicher toxischer Chemikalien als Waffe, gleich unter welchen Umständen, völlig unannehmbar ist, 
systematisch und streng verurteilt werden muss und eine Sicherheitsbedrohung für uns alle darstellt. Am 28. Juni 
2018 rief der Europäische Rat dazu auf, so bald wie möglich eine neue Unionsregelung für restriktive 
Maßnahmen gegen den Einsatz und die Verbreitung chemischer Waffen anzunehmen. 

(2)  Am 15. Oktober 2018 nahm der Rat den Beschluss (GASP) 2018/1544 über restriktive Maßnahmen gegen die 
Verbreitung und den Einsatz chemischer Waffen an. Der Beschluss (GASP) 2018/1544 sieht Reisebeschränkungen 
und das Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen bestimmter Personen, Organisationen und 
Einrichtungen vor, die für die Herstellung oder den Einsatz oder die Vorbereitung des Einsatzes chemischer 
Waffen verantwortlich sind, finanzielle, technische oder materielle Unterstützung dafür leisten sowie der 
Personen, Organisationen und Einrichtungen, die an solchen Aktivitäten beteiligt sind oder diese unterstützen. 
Diese Personen, Organisationen und Einrichtungen sind im Anhang des Beschlusses (GASP) 2018/1544 
aufgeführt. 

(3)  Die Union muss weitere Maßnahmen ergreifen, um bestimmte Bestimmungen des Beschlusses (GASP) 2018/1544 
umzusetzen. 

(4)  Die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und die Europäische Kommission sollten einen 
Vorschlag für eine Verordnung über restriktive Maßnahmen gegen die Verbreitung und den Einsatz chemischer 
Waffen vorlegen. 

(5)  Diese Verordnung unterstützt die Strategie der EU gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen von 
2003 sowie den internationalen Rahmen hinsichtlich der Verbreitung chemischer Waffen, nämlich das 
Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen 
und über die Vernichtung solcher Waffen (CWÜ), den Beschluss der Konferenz der Vertragsstaaten des CWÜ zur 
Bewältigung der vom Einsatz chemischer Waffen ausgehenden Bedrohung vom 27. Juni 2018, die Australische 
Gruppe, die Sicherheitsinitiative zur Unterbindung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und die 
Internationale Partnerschaft gegen Straffreiheit beim Einsatz chemischer Waffen. Ferner unterstützt diese 
Verordnung die Umsetzung der einschlägigen Resolutionen des VN-Sicherheitsrats, insbesondere der Resolutionen 
1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) und 2325 (2016). 

(6)  Diese Verordnung trägt zu den Anstrengungen der Union zur Bekämpfung der Verbreitung und des Einsatzes 
chemischer Waffen ebenso bei wie zu den Anstrengungen der Union, die Organisation für das Verbot chemischer 
Waffen (OVCW) und ihr Technisches Sekretariat zu unterstützen. Der Bedeutungsumfang von chemischen Waffen 
im Sinne dieser Verordnung beruht auf dem Bedeutungsumfang und der Begriffsbestimmung gemäß dem CWÜ. 

(7)  Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die insbesondere mit der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden, vor allem mit dem Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht und dem Recht auf den Schutz personenbezogener Daten. Diese 
Verordnung sollte unter Wahrung dieser Rechte angewandt werden. 

(8)  Zur Wahrung der Übereinstimmung mit dem Verfahren zur Änderung und Überprüfung des Anhangs des 
Beschlusses (GASP) 2018/1544 sollte die Befugnis zur Änderung der Liste in Anhang I dieser Verordnung vom 
Rat ausgeübt werden. 
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(9)  Zur Durchführung dieser Verordnung und zur Gewährleistung eines Höchstmaßes an Rechtssicherheit innerhalb 
der Union sollen die Namen und übrigen sachdienlichen Angaben zu den natürlichen und juristischen Personen, 
Organisationen und Einrichtungen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen nach dieser Verordnung 
eingefroren werden müssen, veröffentlicht werden. Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte unter 
Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 (1) und der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 (2) des Europäischen 
Parlaments und des Rates erfolgen. 

(10)  Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten einander über die gemäß dieser Verordnung getroffenen 
Maßnahmen unterrichten und sollten einander über andere ihnen vorliegende sachdienliche Informationen im 
Zusammenhang mit dieser Verordnung unterrichten. 

(11)  Die Mitgliedstaaten sollten Regeln für Sanktionen bei Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung 
festlegen und die Durchsetzung dieser Sanktionen sicherstellen. Die Sanktionen sollten wirksam, verhältnismäßig 
und abschreckend sein. 

(12)  Damit die Wirksamkeit der in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen gewährleistet ist, sollte diese 
Verordnung unmittelbar mit ihrer Veröffentlichung in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a)  „chemische Waffen“ chemische Waffen im Sinne des Artikels II des Chemiewaffenübereinkommens (CWÜ); 

b)  „Anspruch“ jede vor oder nach Inkrafttreten dieser Verordnung erhobene Forderung, die mit der Durchführung eines 
Vertrags oder einer Transaktion im Zusammenhang steht, unabhängig davon, ob sie gerichtlich geltend gemacht wird 
oder wurde, und umfasst insbesondere 

i)  Ansprüche auf Erfüllung einer Verpflichtung aus oder in Verbindung mit einem Vertrag oder einer Transaktion, 

ii)  Ansprüche auf Verlängerung oder Zahlung einer Obligation, einer Garantie oder eines Schadensersatzanspruchs 
in jeder Form, 

iii)  Ansprüche auf Schadensersatz in Verbindung mit einem Vertrag oder einer Transaktion, 

iv)  Gegenansprüche, 

v) Ansprüche auf Anerkennung oder Vollstreckung — auch im Wege der Zwangsvollstreckung — von Gerichts
urteilen, Schiedssprüchen oder gleichwertigen Entscheidungen, ungeachtet des Ortes, an dem sie ergangen sind; 

c)  „Vertrag oder Transaktion“ jede Transaktion, ungeachtet der Form und des anwendbaren Rechts, bei der dieselben 
oder verschiedene Parteien einen oder mehrere Verträge abschließen oder vergleichbare Verpflichtungen eingehen; als 
„Vertrag“ gelten auch Obligationen, Garantien oder Schadensersatzansprüche, insbesondere finanzielle Garantien oder 
finanzielle Schadensersatzansprüche, rechtlich unabhängig oder nicht, ebenso alle Nebenvereinbarungen, die auf 
einem solchen Geschäft beruhen oder mit diesem im Zusammenhang stehen; 

d)  „zuständige Behörden“ die auf den in Anhang II aufgeführten Websites angegebenen zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten; 

e)  „wirtschaftliche Ressourcen“ Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell, 
beweglich oder unbeweglich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, die aber für den Erwerb von Geldern, 
Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können; 

f)  „Einfrieren von wirtschaftlichen Ressourcen“ die Verhinderung der Verwendung von wirtschaftlichen Ressourcen für 
den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen, die auch den Verkauf, das Vermieten oder das Verpfänden 
dieser Ressourcen einschließt, sich aber nicht darauf beschränkt; 

g)  „Einfrieren von Geldern“ die Verhinderung jeglicher Form der Bewegung, des Transfers, der Veränderung und der 
Verwendung von Geldern sowie des Zugangs zu ihnen oder ihres Einsatzes, wodurch das Volumen, die Höhe, die 
Belegenheit, das Eigentum, der Besitz, die Eigenschaften oder die Zweckbestimmung der Gelder verändert oder 
sonstige Veränderungen bewirkt werden, die eine Nutzung der Gelder einschließlich der Vermögensverwaltung 
ermöglichen; 
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h)  „Gelder“ finanzielle Vermögenswerte und Vorteile jeder Art, die Folgendes einschließen, aber nicht darauf beschränkt 
sind: 

i)  Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Zahlungsanweisungen und andere Zahlungsmittel, 

ii)  Einlagen bei Finanzinstituten oder anderen Organisationen, Guthaben auf Konten, Zahlungsansprüche und 
verbriefte Forderungen, 

iii) öffentlich oder privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel einschließlich Aktien und Anteilen, Wertpapierzer
tifikaten, Obligationen, Schuldscheinen, Optionsscheinen, Pfandbriefen und Derivaten, 

iv)  Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten, 

v)  Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien und andere finanzielle Ansprüche, 

vi)  Akkreditive, Konnossemente, Übereignungsurkunden und 

vii)  Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen; 

i)  „Gebiet der Union“ die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, in denen der Vertrag Anwendung findet, nach Maßgabe 
der im Vertrag festgelegten Bedingungen, einschließlich ihres Luftraums. 

Artikel 2 

(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die Eigentum oder Besitz einer in Anhang I aufgeführten 
natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung sind oder von einer solchen gehalten oder 
kontrolliert werden, werden eingefroren. 

(2) Den in Anhang I aufgeführten natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen dürfen 
weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden oder zugute 
kommen. 

(3) Anhang I enthält eine Liste der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die nach 
Feststellung des Rates gemäß Artikel 3 Absatz 1 des Beschlusses (GASP) 2018/1544 des Rates für die folgenden 
Tätigkeiten verantwortlich sind: 

a)  natürliche oder juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen, die für folgende Handlungen verantwortlich 
sind, diese finanziell, technisch oder materiell unterstützen oder auf andere Weise an ihnen beteiligt sind: 

i)  Herstellung, Erwerb, Besitz, Entwicklung, Transport, Lagerung oder Weitergabe chemischer Waffen; 

ii)  Einsatz chemischer Waffen; oder 

iii)  Beteiligung an Vorbereitungen für den Einsatz chemischer Waffen. 

b)  natürliche oder juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen, die eine natürliche oder juristische Person, 
Organisation oder Einrichtung unterstützen, ermutigen oder veranlassen, sich mit einer Tätigkeit nach Buchstabe a 
dieses Absatzes zu befassen und dadurch die Gefahr, dass solche Tätigkeiten ausgeführt werden, hervorrufen oder zur 
ihr beitragen; und 

c)  mit den natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen in Buchstaben a und b dieses 
Absatzes in Verbindung stehende natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen. 

Artikel 3 

(1) Abweichend von Artikel 2 können die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die Freigabe bestimmter 
eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen oder die Zurverfügungstellung bestimmter Gelder oder wirtschaft
licher Ressourcen unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass die 
Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen 

a)  für die Befriedigung der Grundbedürfnisse der in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen und 
der unterhaltsberechtigten Familienangehörigen solcher natürlicher Personen, Organisationen und Einrichtungen, 
unter anderem für die Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und medizinischer 
Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren öffentlicher Versorgungseinrichtungen, erforderlich sind, 

b)  ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare oder der Erstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Bereitstellung juristischer Dienstleistungen dienen, 

c)  ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Kosten für die routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung 
eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen, 
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d)  für außerordentliche Ausgaben erforderlich sind, vorausgesetzt, dass die zuständige Behörde den zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mindestens zwei Wochen vor Erteilung der Genehmigung 
mitgeteilt hat, aus welchen Gründen sie der Auffassung ist, dass eine Sondergenehmigung erteilt werden sollte, oder 

e)  auf Konten oder von Konten einer diplomatischen oder konsularischen Mission oder einer internationalen 
Organisation überwiesen werden sollen, die nach dem Völkerrecht Immunität genießt, sofern diese Zahlungen der 
amtlichen Tätigkeit dieser diplomatischen oder konsularischen Mission oder internationalen Organisation dienen. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission innerhalb von zwei 
Wochen über jede nach Absatz 1 erteilte Genehmigung. 

Artikel 4 

(1) Abweichend von Artikel 2 Absatz 1 können die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die Freigabe 
bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, wenn die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

a)  Die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen sind Gegenstand einer schiedsgerichtlichen Entscheidung, die vor dem 
Datum ergangen ist, an dem die natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung nach Artikel 2 in 
Anhang I aufgenommen wurde, ergangen ist, oder Gegenstand einer vor oder nach diesem Datum in der Union 
ergangenen gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung oder einer im betreffenden Mitgliedstaat vollstreckbaren 
gerichtlichen Entscheidung, 

b) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im Rahmen der geltenden Gesetze und sonstigen Rechtsvor
schriften über die Rechte des Gläubigers ausschließlich für die Erfüllung der Forderungen verwendet, die durch eine 
solche Entscheidung gesichert sind oder deren Bestand in einer solchen Entscheidung bestätigt worden ist, 

c)  die Entscheidung kommt nicht einer in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, Organisation 
oder Einrichtung zugute und 

d)  die Anerkennung der Entscheidung steht nicht im Widerspruch zur öffentlichen Ordnung des betreffenden 
Mitgliedstaats. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission innerhalb von zwei 
Wochen über jede nach Absatz 1 erteilte Genehmigung. 

Artikel 5 

(1) Schuldet eine in Anhang I aufgeführte natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung 
Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die von der betreffenden natürlichen oder 
juristischen Person, Organisation oder Einrichtung vor dem Tag geschlossen bzw. übernommen wurden, an dem diese 
natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung in Anhang I aufgenommen wurde, so können die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten abweichend von Artikel 2 Absatz 1 die Freigabe bestimmter eingefrorener 
Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen genehmigen, wenn die 
betreffende zuständige Behörde festgestellt hat, dass 

a)  die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen von einer in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, 
Organisation oder Einrichtung für eine Zahlung verwendet werden sollen und 

b)  die Zahlung nicht gegen Artikel 2 Absatz 2 verstößt. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission innerhalb von zwei 
Wochen über jede nach Absatz 1 erteilte Genehmigung. 

Artikel 6 

(1) Artikel 2 Absatz 2 hindert Finanz- und Kreditinstitute nicht daran, Gelder, die von Dritten auf das Konto einer in 
der Liste geführten natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung überwiesen werden, auf den 
eingefrorenen Konten gutzuschreiben, sofern die auf diesen Konten gutgeschriebenen Beträge ebenfalls eingefroren 
werden. Die Finanz- oder Kreditinstitute unterrichten unverzüglich die zuständige Behörde über diese Transaktionen. 

(2) Artikel 2 Absatz 2 gilt nicht für eine auf eingefrorene Konten erfolgte Gutschrift von 

a)  Zinsen und sonstigen Erträgen dieser Konten, 
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b)  Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die vor dem Datum, an dem die in 
Artikel 2 genannte natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung in Anhang I aufgenommen 
wurde, geschlossen wurden bzw. entstanden sind, oder 

c)  Zahlungen aufgrund von in einem Mitgliedstaat ergangenen oder in dem betreffenden Mitgliedstaat vollstreckbaren 
gerichtlichen, behördlichen oder schiedsgerichtlichen Entscheidungen. 

Artikel 7 

(1) Unbeschadet der geltenden Vorschriften über die Anzeigepflicht, die Vertraulichkeit und das Berufsgeheimnis sind 
natürliche und juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen verpflichtet, 

a)  Informationen, die die Einhaltung dieser Verordnung erleichtern, wie etwa Informationen über die nach Artikel 2 
eingefrorenen Konten und Beträge, unverzüglich der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie ihren Sitz 
bzw. Wohnsitz haben, und — direkt oder über den Mitgliedstaat — der Kommission zu übermitteln und 

b)  mit der zuständigen Behörde bei der Überprüfung dieser Informationen zusammenzuarbeiten. 

(2) Zusätzliche Informationen, die direkt bei der Kommission eingehen, werden den Mitgliedstaaten zur Verfügung 
gestellt. 

(3) Die nach diesem Artikel übermittelten oder entgegengenommenen Informationen dürfen nur für die Zwecke 
verwendet werden, für die sie übermittelt oder entgegengenommen wurden. 

Artikel 8 

Es ist verboten, wissentlich und vorsätzlich an Tätigkeiten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Maßnahmen nach 
Artikel 2 bezweckt oder bewirkt wird. 

Artikel 9 

(1) Natürliche und juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen oder ihre Führungskräfte oder 
Beschäftigten, die im guten Glauben, gemäß dieser Verordnung zu handeln, Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen 
einfrieren oder die Zurverfügungstellung von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen ablehnen, können hierfür nicht 
haftbar gemacht werden, es sei denn, es ist nachgewiesen, dass das Einfrieren oder das Zurückhalten der Gelder oder 
wirtschaftlichen Ressourcen auf Fahrlässigkeit beruht. 

(2) Natürliche und juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen können für ihre Handlungen nicht haftbar 
gemacht werden, wenn sie nicht wussten und keinen vernünftigen Grund zu der Annahme hatten, dass sie mit ihrem 
Handeln gegen die Maßnahmen nach dieser Verordnung verstoßen. 

Artikel 10 

(1) Ansprüche im Zusammenhang mit Verträgen oder Transaktionen, deren Erfüllung bzw. Durchführung von den 
mit dieser Verordnung verhängten Maßnahmen unmittelbar oder mittelbar ganz oder teilweise berührt wird, darunter 
Schadensersatzansprüche und ähnliche Ansprüche wie etwa Entschädigungsansprüche oder Garantieansprüche, vor allem 
Ansprüche auf Verlängerung oder Zahlung einer Obligation, einer Garantie oder eines Schadensersatzanspruchs, 
insbesondere einer finanziellen Garantie oder eines finanziellen Schadensersatzanspruchs in jeder Form, werden nicht 
erfüllt, sofern sie von einer der folgenden Personen, Organisationen oder Einrichtungen geltend gemacht werden: 

a)  den benannten, in Anhang I aufgeführten natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, 

b)  sonstigen natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die über eine der in Buchstabe a 
genannten Personen, Organisationen und Einrichtungen oder in deren Namen handeln. 

(2) In Verfahren zur Durchsetzung eines Anspruchs trägt die natürliche oder juristische Person, Organisation oder 
Einrichtung, die den Anspruch geltend macht, die Beweislast dafür, dass die Erfüllung des Anspruchs nicht nach 
Absatz 1 verboten ist. 

(3) Dieser Artikel berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten natürlichen oder juristischen Personen, 
Organisationen und Einrichtungen auf gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Nichterfüllung vertraglicher 
Pflichten nach dieser Verordnung. 
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Artikel 11 

(1) Die Kommission und die Mitgliedstaaten informieren sich untereinander über die nach dieser Verordnung 
getroffenen Maßnahmen und übermitteln einander ihnen im Zusammenhang mit dieser Verordnung vorliegende 
sonstige sachdienliche Informationen, insbesondere in Bezug auf 

a)  nach Artikel 2 eingefrorene Gelder und nach den Artikeln 3, 4 und 5 erteilte Genehmigungen, 

b)  Verstöße, Vollzugsprobleme und Urteile nationaler Gerichte. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln einander und der Kommission unverzüglich ihnen vorliegende sonstige 
sachdienliche Informationen, die die wirksame Anwendung dieser Verordnung berühren könnten. 

Artikel 12 

(1) Beschließt der Rat, eine natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung den in Artikel 2 
genannten Maßnahmen zu unterwerfen, so ändert er Anhang I entsprechend.. 

(2) Der Rat setzt die in Absatz 1 genannte natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung entweder 
auf direktem Weg, falls ihre Anschrift bekannt ist, oder durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung von dem 
Beschluss in Kenntnis, und gibt dieser natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung Gelegenheit 
zur Stellungnahme. 

(3) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden stichhaltige neue Beweise vorgelegt, so überprüft der Rat 
seinen Beschluss und unterrichtet die betreffende natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung 
entsprechend. 

(4) Die Liste in Anhang I wird in regelmäßigen Abständen überprüft, mindestens jedoch alle 12 Monate. 

(5) Die Kommission wird ermächtigt, Anhang II auf der Basis der durch die Mitgliedstaaten übermittelten 
Informationen zu ändern. 

Artikel 13 

(1) Anhang I enthält die Gründe für die Aufnahme der betreffenden natürlichen und juristischen Personen, 
Organisationen und Einrichtungen in die Liste. 

(2) Anhang I enthält, soweit verfügbar, die Angaben, die zur Identifizierung der betreffenden natürlichen und 
juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen erforderlich sind. Bei natürlichen Personen können diese 
Angaben Namen, einschließlich Aliasnamen, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, Reisepass- und Personalaus
weisnummern, Geschlecht, Anschrift, soweit bekannt, und Funktion oder Beruf umfassen. Bei juristischen Personen, 
Organisationen und Einrichtungen können diese Angaben Namen, Ort und Datum der Registrierung, Registriernummer 
und Geschäftssitz umfassen. 

Artikel 14 

(1) Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen diese Verordnung Sanktionen fest und treffen die zur Sicherstellung 
ihrer Anwendung erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften unverzüglich nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
mit und setzen sie von allen weiteren Änderungen in Kenntnis. 

Artikel 15 

(1) Die Kommission verarbeitet personenbezogene Daten, um ihre Aufgaben nach dieser Verordnung zu erfüllen. Zu 
diesen Aufgaben gehören 

a)  die Aufnahme des Inhalts von Anhang I in die elektronisch verfügbare „Konsolidierte Liste der Personen, Gruppen 
und Organisationen, die finanziellen Sanktionen der EU unterliegen“, und in die interaktive Weltkarte der EU- 
Sanktionen, die beide öffentlich zugänglich sind; 

b)  die Verarbeitung von Informationen über die Auswirkungen der in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen, 
z. B. Wert der eingefrorenen Gelder, und von Informationen über die von den zuständigen Behörden erteilten 
Genehmigungen. 
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(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 wird die in Anhang II angegebene Dienststelle der Kommission zu dem „für die 
Verarbeitung Verantwortlichen“ der Kommission im Sinne von Artikel 2 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
bestimmt, um sicherzustellen, dass die betreffenden natürlichen Personen ihre Rechte nach der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 ausüben können. 

Artikel 16 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die in dieser Verordnung genannten zuständigen Behörden und geben sie auf den in 
Anhang II aufgeführten Websites an. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission jede Änderung der Adressen ihrer 
Websites in Anhang II mit. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre zuständigen Behörden, einschließlich der Kontaktdaten, 
unverzüglich nach Inkrafttreten dieser Verordnung mit und informieren sie über jede spätere Änderung. 

(3) Soweit diese Verordnung eine Mitteilungs-, Informations- oder sonstige Kommunikationspflicht gegenüber der 
Kommission vorsieht, werden dazu die Anschrift und die anderen Kontaktdaten verwendet, die in Anhang II angegeben 
sind. 

Artikel 17 

Diese Verordnung gilt 

a)  im Gebiet der Union, einschließlich ihres Luftraums, 

b)  an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten unterstehen, 

c)  für natürliche Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, innerhalb und außerhalb des Gebiets 
der Union, 

d)  für nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete oder eingetragene juristische Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen innerhalb und außerhalb des Gebiets der Union, 

e)  für juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen in Bezug auf Geschäfte, die ganz oder teilweise in der 
Union getätigt werden. 

Artikel 18 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Luxemburg am 15. Oktober 2018. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
F. MOGHERINI  
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ANHANG I 

LISTE DER NATÜRLICHEN UND JURISTISCHEN PERSONEN, ORGANISATIONEN UND EINRICHTUNGEN 
NACH ARTIKEL 2  
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ANHANG II 

WEBSITES MIT INFORMATIONEN ÜBER DIE ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN UND ANSCHRIFT FÜR 
MITTEILUNGEN AN DIE KOMMISSION 

BELGIEN 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties 

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions 

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions 

BULGARIEN 

https://www.mfa.bg/en/101 

TSCHECHISCHE REPUBLIK 

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html 

DÄNEMARK 

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ 

DEUTSCHLAND 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html 

ESTLAND 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRLAND 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GRIECHENLAND 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPANIEN 

http://www.exteriores.gob. 
es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx 

FRANKREICH 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 

KROATIEN 

http://www.mvep.hr/sankcije 

ITALIEN 

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe 

ZYPERN 

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

LETTLAND 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITAUEN 

http://www.urm.lt/sanctions 
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LUXEMBURG 

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html 

UNGARN 

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_ 
20170214_final.pdf 

MALTA 

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed 
%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx 

NIEDERLANDE 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties 

ÖSTERREICH 

https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-policy/europe/eu-sanctions-national-authorities/ 

POLEN 

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGAL 

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas- 
restritivas.aspx 

RUMÄNIEN 

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOWENIEN 

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi 

SLOWAKEI 

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

FINNLAND 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SCHWEDEN 

http://www.ud.se/sanktioner 

VEREINIGTES KÖNIGREICH 

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions 

Anschrift für Mitteilungen an die Europäische Kommission 

Europäische Kommission 
Dienst für außenpolitische Instrumente (FPI) 
EEAS 07/99 
B-1049 Brüssel, Belgien 
E-Mail: relex-sanctions@ec.europa.eu  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1543 DER KOMMISSION 

vom 15. Oktober 2018 

zur Zulassung einer Zubereitung aus Pediococcus pentosaceus DSM 32291 als Zusatzstoff in 
Futtermitteln für alle Tierarten 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 
über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 schreibt vor, dass Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung 
zugelassen werden müssen, und regelt die Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung einer solchen 
Zulassung. 

(2)  Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 wurde ein Antrag auf Zulassung einer Zubereitung aus 
Pediococcus pentosaceus DSM 32291 gestellt. Dem Antrag waren die nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 1831/2003 vorgeschriebenen Angaben und Unterlagen beigefügt. 

(3) Der Antrag betrifft die Zulassung einer Zubereitung aus Pediococcus pentosaceus DSM 32291, die in die Zusatzstoff
kategorie „technologische Zusatzstoffe“ einzuordnen ist, als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten. 

(4)  Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die „Behörde“) zog in ihrem Gutachten vom 
21. Februar 2018 (2) den Schluss, dass die Zubereitung aus Pediococcus pentosaceus DSM 32291 unter den 
vorgeschlagenen Verwendungsbedingungen keine nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und 
Tier oder auf die Umwelt hat. Darüber hinaus befand sie, dass die betreffende Zubereitung die Erzeugung von 
Silage aus leicht und mäßig schwer zu silierendem Futtermaterial verbessern kann. Besondere Vorgaben für die 
Überwachung nach dem Inverkehrbringen hält die Behörde nicht für erforderlich. Sie hat außerdem den Bericht 
über die Methode zur Analyse des Futtermittelzusatzstoffs in Futtermitteln geprüft, den das mit der Verordnung 
(EG) Nr. 1831/2003 eingerichtete Referenzlabor vorgelegt hat. 

(5)  Die Bewertung der Zubereitung aus Pediococcus pentosaceus DSM 32291 hat ergeben, dass die Bedingungen für die 
Zulassung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 erfüllt sind. Daher sollte die Verwendung dieser 
Zubereitung gemäß den Angaben im Anhang der vorliegenden Verordnung zugelassen werden. 

(6)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die im Anhang genannte Zubereitung, die in die Zusatzstoffkategorie „technologische Zusatzstoffe“ und die 
Funktionsgruppe „Silierzusatzstoffe“ einzuordnen ist, wird als Zusatzstoff in der Tierernährung unter den im Anhang 
aufgeführten Bedingungen zugelassen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 
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(2) EFSA Journal 2018; 16(3):5202. 



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 15. Oktober 2018 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANHANG 

Kenn
nummer 

des Zusatz
stoffs 

Zusatzstoff 
Zusammensetzung, chemische 

Bezeichnung, Beschreibung, 
Analysemethode 

Tierart oder 
Tierkategorie Höchstalter 

Mindestge
halt 

Höchstge
halt Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer 

der Zulassung 
KBE/kg frischen Materials 

Technologische Zusatzstoffe: Silierzusatzstoffe 

1k21015 Pediococcus 
pentosaceus  
DSM 32291 

Zusammensetzung des Zusatzstoffs 

Zubereitung aus Pediococcus pento
saceus DSM 32291 mit mindestens 
8 × 1010 KBE/g Zusatzstoff 

Charakterisierung des Wirkstoffs 

Lebensfähige Zellen von Pediococ
cus pentosaceus DSM 32291 

Analysemethode (1) 

Auszählung im Futtermittelzusatz
stoff: nach dem Ausstrichverfah
ren unter Verwendung von MRS 
Agar (EN 15786). 

Identifizierung des Futtermittelzu
satzstoffs: mittels Pulsfeld-Gel- 
Elektrophorese (PFGE). 

Alle Tierarten — — — 1. In der Gebrauchsanweisung für den Zu
satzstoff und die Vormischung sind die 
Lagerbedingungen anzugeben. 

2.  Mindestgehalt von Pediococcus pentosaceus 
DSM 32291 bei Verwendung ohne Kom
bination mit anderen Mikroorganismen 
als Silierzusatzstoffe: 5 × 107 KBE/kg 
leicht und mäßig schwer zu silierenden 
frischen Materials (2) 

3.  Die Futtermittelunternehmer müssen für 
die Verwender von Zusatzstoff und Vor
mischungen operative Verfahren und or
ganisatorische Maßnahmen festlegen, um 
potenzielle Risiken bei der Verwendung 
zu vermeiden. Können diese Risiken 
durch solche Verfahren und Maßnahmen 
nicht beseitigt oder auf ein Minimum re
duziert werden, so sind Zusatzstoff und 
Vormischungen mit persönlicher Schutz
ausrüstung, einschließlich Atemschutz, 
zu verwenden. 

5.11.2028 

(1)  Nähere Informationen zu den Analysemethoden siehe Website des Referenzlabors unter https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
(2)  Leicht zu silierendes Futter: > 3 % lösliche Kohlenhydrate in frischem Material. Mäßig schwer zu silierendes Futter: 1,5-3,0 % lösliche Kohlenhydrate in frischem Material. Verordnung (EG) Nr. 429/2008 der 

Kommission vom 25. April 2008 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Erstellung und Vorlage von Anträgen so
wie der Bewertung und Zulassung von Futtermittelzusatzstoffen (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 1).   
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS (GASP) 2018/1544 DES RATES 

vom 15. Oktober 2018 

über restriktive Maßnahmen gegen die Verbreitung und den Einsatz chemischer Waffen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Europäische Union unterstützt die internationalen Verträge und Regelungen für Abrüstung, Nichtverbreitung 
und Rüstungskontrolle. 

(2)  Die Union tritt für die effektive Umsetzung und weltweite Anwendung des Übereinkommens über das Verbot der 
Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher 
Waffen (im Folgenden „CWÜ“) ein und betont ihre Unterstützung für die Organisation für das Verbot chemischer 
Waffen (OVCW) und ihr Technisches Sekretariat sowie deren Bedeutung. Die Union verurteilt entschieden die 
Verbreitung und den Einsatz chemischer Waffen gleich an welchem Ort, gleich durch wen und gleich unter 
welchen Umständen. Um das im CWÜ festgelegte Verbot des Einsatzes chemischer Waffen zu unterstützen, 
welcher eine ernste Bedrohung der internationalen Sicherheit darstellt, erachtet es die Union als erforderlich, 
besondere Maßnahmen gegen jene zu ergreifen, die auf solche Waffen zurückgreifen oder zu ihrer Entwicklung 
oder ihrem Einsatz beitragen. Die Union ist entschlossen, dazu beizutragen, dass die für den Einsatz von 
chemischen Waffen verantwortlichen Personen, Organisationen, Gruppen und Regierungen sowie jene Personen, 
die ihnen bei solchen Aktivitäten behilflich sind oder sie dazu anspornen, ermittelt und zur Rechenschaft 
gezogen werden. 

(3)  Vor diesem Hintergrund hat die Union ihre Unterstützung für den am 27. Juni 2018 angenommenen Beschluss 
der Konferenz der Vertragsstaaten des CWÜ im Hinblick auf die Bewältigung der vom Einsatz chemischer Waffen 
ausgehenden Bedrohung bekundet. 

(4)  Die Union und ihre Mitgliedstaaten unterstützen andere internationale Initiativen zur Bewältigung der von 
chemischen Waffen ausgehenden Bedrohung; dazu zählen unter anderem die Australische Gruppe, die durch die 
Koordinierung und Harmonisierung nationaler Ausfuhrkontrollmaßnahmen zur Erfüllung der Verpflichtungen 
aus dem CWÜ und dem Übereinkommen über das Verbot biologischer Waffen und von Toxinwaffen beiträgt, 
sowie die Sicherheitsinitiative zur Unterbindung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und die 
Internationale Partnerschaft gegen Straffreiheit beim Einsatz chemischer Waffen. Ferner unterstützen die Union 
und ihre Mitgliedstaaten die Umsetzung der einschlägigen Resolutionen des VN-Sicherheitsrats, insbesondere der 
Resolutionen 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) und 2325 (2016). 

(5)  Am 22. März 2018 ist der Europäische Rat zu dem Schluss gekommen, dass der Einsatz chemischer Waffen 
einschließlich des Einsatzes jeglicher toxischer Chemikalien als Waffe, gleich unter welchen Umständen, völlig 
unannehmbar ist, systematisch und streng verurteilt werden muss und eine Sicherheitsbedrohung für uns alle 
darstellt. Am 28. Juni 2018 hat der Europäische Rat dazu aufgerufen, so bald wie möglich eine neue EU-Regelung 
für restriktive Maßnahmen gegen den Einsatz und die Verbreitung chemischer Waffen anzunehmen. 

(6)  Dieser Beschluss ist Teil der Bemühungen der Union zur Bekämpfung der Verbreitung und des Einsatzes 
chemischer Waffen. Hinsichtlich des Geltungsbereichs und der Definition chemischer Waffen sollte dieser 
Beschluss mit dem CWÜ übereinstimmen. 

(7)  Für die Durchführung bestimmter Maßnahmen ist ein weiteres Tätigwerden der Union erforderlich — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

„Chemische Waffen“ bezeichnen chemische Waffen im Sinne des Artikels II des Chemiewaffenübereinkommens (CWÜ). 
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Artikel 2 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um die Einreise in oder die Durchreise durch ihr 
Hoheitsgebiet folgender Personen zu verhindern: 

a)  natürliche Personen, die für folgende Handlungen verantwortlich sind, diese finanziell, technisch oder materiell 
unterstützen oder auf andere Weise an ihnen beteiligt sind: 

i)  Herstellung, Erwerb, Besitz, Entwicklung, Transport, Lagerung oder Weitergabe chemischer Waffen; 

ii)  Einsatz chemischer Waffen; 

iii)  Beteiligung an Vorbereitungen für den Einsatz chemischer Waffen; 

b)  natürliche Personen, die eine natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung unterstützen, 
ermutigen oder veranlassen, sich mit einer Tätigkeit nach Buchstabe a dieses Absatzes zu befassen und dadurch die 
Gefahr, dass solche Tätigkeiten ausgeführt werden, hervorrufen oder zur ihr beitragen; und 

c)  mit den natürlichen Personen in Buchstaben a und b in Verbindung stehende natürliche Personen; 

wie im Anhang aufgeführt. 

(2) Absatz 1 verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht dazu, ihren eigenen Staatsangehörigen die Einreise in ihr 
Hoheitsgebiet zu verweigern. 

(3) Absatz 1 lässt die Fälle unberührt, in denen für einen Mitgliedstaat eine völkerrechtliche Verpflichtung besteht, 
und zwar: 

a)  als Gastland einer internationalen zwischenstaatlichen Organisation, 

b)  als Gastland einer internationalen Konferenz, die von den Vereinten Nationen einberufen wurde oder unter ihrer 
Schirmherrschaft steht, 

c)  im Rahmen eines multilateralen Abkommens, das Vorrechte und Immunitäten verleiht, oder 

d)  im Rahmen des 1929 zwischen dem Heiligen Stuhl (Staat Vatikanstadt) und Italien geschlossenen Lateranvertrags. 

(4) Absatz 3 gilt auch in den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat Gastland der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist. 

(5) Der Rat wird in allen Fällen, in denen ein Mitgliedstaat eine Ausnahme aufgrund der Absätze 3 oder 4 gewährt, 
ordnungsgemäß unterrichtet. 

(6) Die Mitgliedstaaten können Ausnahmen von den Maßnahmen nach Absatz 1 zulassen, wenn die Reise aufgrund 
einer humanitären Notlage oder aufgrund der Teilnahme an zwischenstaatlichen Treffen und an Tagungen gerechtfertigt 
ist, die von der Union unterstützt oder ausgerichtet werden oder von einem Mitgliedstaat als amtierendem OSZE-Vorsitz 
ausgerichtet werden, wenn dort ein politischer Dialog geführt wird, der den politischen Zielen der restriktiven 
Maßnahmen, einschließlich der Durchführung gesetzlicher Verbote chemischer Waffen und der Verwirklichung der 
Abrüstung im Chemiewaffenbereich, unmittelbar dient. Mitgliedstaaten können auch dann Ausnahmen von den 
Maßnahmen nach Absatz 1 zulassen, wenn die Einreise oder Durchreise für die Teilnahme an einem Gerichtsverfahren 
notwendig ist. 

(7) Ein Mitgliedstaat, der Ausnahmen nach Absatz 6 zulassen möchte, unterrichtet den Rat schriftlich hiervon. Die 
Ausnahme gilt als gewährt, wenn nicht von einem oder mehreren Mitgliedern des Rates innerhalb von zwei Arbeitstagen 
nach Eingang der Mitteilung über die vorgeschlagene Ausnahme schriftlich Einwände erhoben werden. Sollte von einem 
oder mehreren Mitgliedern des Rates ein Einwand erhoben werden, so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit 
beschließen, die vorgeschlagene Ausnahme zu gewähren. 

(8) In den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat den im Anhang aufgeführten Personen die Einreise in sein Hoheitsgebiet 
oder die Durchreise durch sein Hoheitsgebiet nach den Absätzen 3, 4, 6 oder 7 genehmigt, gilt die Genehmigung 
ausschließlich für den Zweck, für den sie erteilt wurde, und für die davon unmittelbar betroffenen Personen. 

Artikel 3 

(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen im Besitz, im Eigentum, in der Verfügungsgewalt oder unter der 
Kontrolle 

a)  natürlicher oder juristischer Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die für folgende Handlungen 
verantwortlich sind, diese finanziell, technisch oder materiell unterstützen oder auf andere Weise an ihnen beteiligt 
sind: 

i)  Herstellung, Erwerb, Besitz, Entwicklung, Transport, Lagerung oder Weitergabe chemischer Waffen, 
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ii)  Einsatz chemischer Waffen, 

iii)  Beteiligung an Vorbereitungen für den Einsatz chemischer Waffen, 

b)  natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in irgendeiner Weise eine natürliche oder 
juristische Person, Organisation oder Einrichtung unterstützen, ermutigen oder veranlassen, sich mit einer Tätigkeit 
nach Buchstabe a dieses Absatzes zu befassen und dadurch die Gefahr, dass solche Tätigkeiten ausgeführt werden, 
hervorrufen oder zur ihr beitragen; und 

c)  mit den natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Buchstaben a und b in 
Verbindung stehende natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen; 

wie im Anhang aufgeführt, werden eingefroren. 

(2) Abweichend von Absatz 1 und 2, dürfen den im Anhang aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen keine Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen unmittelbar oder mittelbar zur 
Verfügung gestellt werden oder zugute kommen. 

(3) Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann unter den ihr angemessen erscheinenden Bedingungen die 
Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen oder die Bereitstellung bestimmter Gelder 
oder wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, nachdem sie festgestellt hat, dass die betreffenden Gelder oder 
wirtschaftlichen Ressourcen 

a)  zur Befriedigung der Grundbedürfnisse der im Anhang genannten natürlichen oder juristischen Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen und der unterhaltsberechtigten Familienangehörigen der natürlichen Personen, 
unter anderem für die Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und medizinischer 
Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren öffentlicher Versorgungseinrichtungen erforderlich sind; 

b)  ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der Erstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Erbringung juristischer Dienstleistungen dienen; 

c)  ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Kosten für die routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung 
eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen; 

d)  für die Deckung außerordentlicher Ausgaben erforderlich sind, sofern die zuständige Behörde den zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mindestens zwei Wochen vor Erteilung der Genehmigung 
mitgeteilt hat, aus welchen Gründen sie der Auffassung ist, dass eine spezifische Genehmigung erteilt werden sollte; 
oder 

e)  auf Konten oder von Konten einer diplomatischen oder konsularischen Mission oder internationalen Organisation 
überwiesen werden sollen, die Immunitäten nach dem Völkerrecht genießt, soweit diese Zahlungen für amtliche 
Zwecke dieser diplomatischen oder konsularischen Mission oder internationalen Organisation bestimmt sind. 

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission von jeder Genehmigung, die 
er nach Maßgabe dieses Absatzes erteilt hat. 

(4) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats die Freigabe bestimmter 
eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a)  Die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen sind Gegenstand einer schiedsgerichtlichen Entscheidung, die vor dem 
Datum ergangen ist, an dem eine natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung nach Absatz 1 in 
die Liste im Anhang aufgenommen wurde, oder Gegenstand einer vor oder nach diesem Datum in der Union 
ergangenen gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung oder einer vor oder nach diesem Datum in dem 
betreffenden Mitgliedstaat vollstreckbaren gerichtlichen Entscheidung; 

b) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im Rahmen der geltenden Gesetze und sonstigen Rechtsvor
schriften über die Rechte des Gläubigers ausschließlich für die Erfüllung der Forderungen verwendet, die durch eine 
solche Entscheidung gesichert sind oder deren Bestand in einer solchen Entscheidung bestätigt worden ist; 

c)  die Entscheidung kommt nicht einer im Anhang genannten natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder 
Einrichtung zugute, und 

d)  die Anerkennung der Entscheidung steht nicht im Widerspruch zur öffentlichen Ordnung des betreffenden 
Mitgliedstaats. 

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission von jeder Genehmigung, die 
er nach Maßgabe dieses Absatzes erteilt hat. 

(5) Absatz 1 hindert eine im Anhang aufgeführte natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung 
nicht daran, Zahlungen aufgrund eines Vertrags zu leisten, der vor dem Zeitpunkt eingegangen wurde, zu dem eine 
solche natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung in den Anhang aufgenommen wurde, sofern der 
jeweilige Mitgliedstaat festgestellt hat, dass die Zahlung weder unmittelbar noch mittelbar von einer natürlichen oder 
juristischen Person, Organisation oder Einrichtung im Sinne von Absatz 1 entgegengenommen wird. 
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(6) Absatz 2 gilt nicht für eine auf eingefrorenen Konten erfolgte Gutschrift von 

a)  Zinsen und sonstigen Erträgen dieser Konten; 

b)  Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die vor dem Zeitpunkt eingegangen 
wurden, ab dem diese Konten den Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 unterliegen, oder 

c)  Zahlungen aufgrund von in der Union erlassenen oder in dem betreffenden Mitgliedstaat vollstreckbaren 
gerichtlichen, behördlichen oder schiedsgerichtlichen Entscheidungen, 

sofern diese Zinsen, sonstigen Erträge und Zahlungen weiterhin den Maßnahmen nach Absatz 1 unterliegen. 

Artikel 4 

(1) Auf Vorschlag eines Mitgliedstaats oder des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik erstellt 
und ändert der Rat einstimmig die Liste im Anhang. 

(2) Der Rat setzt die betreffende natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung entweder auf 
direktem Weg, falls ihre Anschrift bekannt ist, oder durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung von dem 
Beschluss nach Absatz 1 und den Gründen für die Aufnahme in die Liste in Kenntnis und gibt dabei dieser Person, 
Organisation oder Einrichtung Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(3) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden stichhaltige neue Beweise vorgelegt, so überprüft der Rat den 
Beschluss nach Absatz 1 und unterrichtet die betreffende natürliche oder juristische Person, Organisation oder 
Einrichtung entsprechend. 

Artikel 5 

(1) Im Anhang werden die Gründe für die Aufnahme der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und 
Einrichtungen nach Artikel 2 und 3 in die Liste angegeben. 

(2) Der Anhang enthält ferner die zur Identifizierung der betreffenden natürlichen oder juristischen Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen erforderlichen Angaben, soweit diese verfügbar sind. Bei natürlichen Personen 
können diese Angaben Namen, einschließlich Aliasnamen, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, Reisepass- und 
Personalausweisnummern, Geschlecht, Anschrift, soweit bekannt, und Funktion oder Beruf umfassen. Bei juristischen 
Personen, Organisationen und Einrichtungen können diese Angaben Namen, Ort und Datum der Registrierung, 
Registriernummer und Geschäftssitz umfassen. 

Artikel 6 

Ansprüche im Zusammenhang mit Verträgen oder Transaktionen, deren Erfüllung bzw. Durchführung von den mit 
diesem Beschluss verhängten Maßnahmen unmittelbar oder mittelbar ganz oder teilweise berührt wird, einschließlich 
Schadensersatzansprüchen oder ähnlichen Ansprüchen, wie etwa Entschädigungsansprüche oder Garantieansprüche, vor 
allem Ansprüche auf Verlängerung oder Zahlung einer Obligation, einer Garantie oder eines Schadensersatzanspruchs, 
insbesondere einer finanziellen Garantie oder eines finanziellen Schadensersatzanspruchs in jeder Form, werden nicht 
erfüllt, sofern sie geltend gemacht werden von: 

a)  den benannten, im Anhang aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen; 

b)  sonstigen natürlichen und juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die über eine der in Buchstabe a 
genannten Personen, Organisationen und Einrichtungen oder in deren Namen handeln. 

Artikel 7 

Damit die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen größtmögliche Wirkung entfalten können, empfiehlt die Union 
Drittstaaten, restriktive Maßnahmen zu ergreifen, die mit den in diesem Beschluss vorgesehenen restriktiven Maßnahmen 
vergleichbar sind. 

Artikel 8 

Dieser Beschluss gilt bis zum 16. Oktober 2019. Dieser Beschluss wird fortlaufend überprüft. Er wird gegebenenfalls 
verlängert oder geändert, wenn der Rat der Auffassung ist, dass seine Ziele nicht erreicht wurden. 
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Artikel 9 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Luxemburg am 15. Oktober 2018. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
F. MOGHERINI  
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ANHANG 

LISTE DER IN ARTIKEL 2 UND 3 GENANNTEN NATÜRLICHEN UND JURISTISCHEN PERSONEN, 
ORGANISATIONEN UND EINRICHTUNGEN  
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BESCHLUSS (GASP) 2018/1545 DES RATES 

vom 15. Oktober 2018 

zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2017/1869 über die Beratende Mission der Europäischen 
Union zur Unterstützung der Reform des Sicherheitssektors in Irak (EUAM Iraq) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 42 Absatz 4 und Artikel 43 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Rat hat am 16. Oktober 2017 den Beschluss (GASP) 2017/1869 (1) zur Einrichtung einer Beratenden Mission 
der Europäischen Union zur Unterstützung der Reform des Sicherheitssektors in Irak (EUAM Iraq) angenommen. 

(2)  Nach der strategischen Überprüfung der EUAM Iraq hat das Politische und Sicherheitspolitische Komitee 
empfohlen, das Mandat der EUAM Iraq zu ändern und um 18 Monate zu verlängern. 

(3)  Der Beschluss (GASP) 2017/1869 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(4)  Die EUAM Iraq wird in einer Situation durchgeführt, die sich verschlechtern kann und das Erreichen der Ziele des 
auswärtigen Handelns der Union nach Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union behindern könnte — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Beschluss (GASP) 2017/1869 wird wie folgt geändert:  

1. Die Artikel 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 2 

Ziele 

Die strategischen Ziele der EUAM Iraq sind folgende:  

1. Bereitstellung von Beratung und Fachwissen für die irakischen Behörden auf strategischer Ebene, um die 
Voraussetzungen für eine kohärente Umsetzung der zivilen Aspekte der Reform des Sicherheitssektors im Rahmen 
der irakischen nationalen Sicherheitsstrategie und damit verbundener Pläne zu bestimmen und zu definieren;  

2. Analyse, Bewertung und Bestimmung von Möglichkeiten auf nationaler, regionaler und Provinzebene für ein 
künftiges Engagement der Union zur Unterstützung der Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Reform des 
zivilen Sicherheitssektors und Bereitstellung von Informationen für die Planung und Umsetzung durch die Union 
und die Mitgliedstaaten sowie Erleichterung dieser Arbeit;  

3. Unterstützung der Delegation der Union bei der Koordinierung der Hilfe der Union und der Mitgliedstaaten im 
Bereich der Reform des Sicherheitssektors und so Gewährleistung der Kohärenz der Unionsmaßnahmen. 

Artikel 3 

Aufgaben 

(1) Um die in Artikel 2 Nummer 1 festgelegten Ziele zu erreichen, wird die EUAM Iraq 

a)  die strategische Beratung im Bereich der Entwicklung nationaler Strategien zur Bekämpfung und Prävention von 
Terrorismus (einschließlich der Bekämpfung des gewalttätigen Extremismus) und organisierter Kriminalität, 
einschließlich bei der Festlegung von Strategien und Aktionsplänen für die Ausarbeitung und Umsetzung dieser 
nationalen Strategien, stärken, um einen inklusiven Ansatz sicherzustellen; 

b)  die Direktion Planung des Innenministeriums dabei unterstützen, die Umsetzung der institutionellen Reformen der 
Abteilung als Teil der Durchführung der nationalen Sicherheitsstrategie zu planen und mitzuverfolgen; 

16.10.2018 L 259/31 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) Beschluss (GASP) 2017/1869 des Rates vom 16. Oktober 2017 über die Beratende Mission der Europäischen Union zur Unterstützung 
der Reform des Sicherheitssektors in Irak (EUAM Iraq) (ABl. L 266 vom 17.10.2017, S. 12). 



c)  eine harmonisierte Umsetzung der nationalen Strategien unterstützen und zu Verwaltung und Betrieb der 
Architektur der Reform des Sicherheitssektors innerhalb der Systeme des Reformprogramms für den 
Sicherheitssektor und des übergeordneten Rahmens beitragen; 

d)  die Umsetzung einer umfassenden Strategie zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität mit konkretem Bezug 
zu Grenzmanagement, Finanzkriminalität (insbesondere Korruption), Geldwäsche und dem illegalen Handel mit 
Kulturgütern auf strategischer Ebene festlegen und unterstützen; 

e)  Beratung bereitstellen, um die Einbeziehung von Menschenrechts- und Gleichstellungskonzepten in alle nationalen 
Strategien und Politiken zu erleichtern, mit Schwerpunkt auf den Umsetzungsplänen des Innenministeriums und 
durch das Büro des Generalinspekteurs, der Generaldirektion Humanressourcen und der Direktion Bildung des 
Innenministeriums; 

f)  die Annahme von Aufsichtskonzepten im Innenministerium sowie solche mit Bezug zur Bekämpfung finanzieller 
und administrativer Korruption unterstützen; 

g)  durch die Förderung verbesserter institutioneller Koordinierung, durch Bereitstellung konzeptueller Instrumente 
zur Verbesserung der Planungs-, Umsetzungs- und Bewertungsfähigkeiten des Innenministeriums auf strategischer 
Ebene und durch Beratung bei der Verwaltung der personaltechnischen Dimension der Reform zum institutionel
len Reformprozess innerhalb des Innenministeriums beitragen; 

h)  Beratung im Hinblick auf ein Engagement über Bagdad hinaus durch die Unterstützung von Behörden bei der 
Auswertung der Bedürfnisse von Institutionen auf Provinz- und regionaler Ebene und bei der Ermittlung von 
Möglichkeiten sowie Herausforderungen für die Einbindung dieser Behörden in den Reformprozess bereitstellen; 

i)  Aufbau und Pflege einer effektiven Verbindung mit besonders wichtigen internationalen Akteuren, die im Bereich 
der Reform des zivilen Sicherheitssektors tätig sind, insbesondere den Vereinten Nationen, der internationalen 
Allianz und den Vereinigten Staaten von Amerika. 

(2) Um die in Artikel 2 Nummer 2 festgelegten Ziele zu erreichen, wird die EUAM Iraq 

a)  eine Bestandsaufnahme der laufenden und geplanten Maßnahmen zur Unterstützung der Reform des 
Sicherheitssektors führen und auf dem neuesten Stand halten und landesweit Erkenntnisse und Mängel ermitteln; 

b)  mittel- bis langfristige Bedürfnisse und Möglichkeiten für ein etwaiges künftiges Engagement der Union zur 
Unterstützung der Reform des Sicherheitssektors — auch auf regionaler und Provinzebene — ermitteln, im 
Hinblick auf die Bereitstellung von Informationen für die weitere Planung der Union für ein etwaiges künftiges 
Engagement, auch mit der NATO, und die Unterstützung dieser Planung unter uneingeschränkter Achtung der 
Grundsätze der Inklusivität, der Gegenseitigkeit und der Beschlussfassungsautonomie der Union. Eine solche 
Planung wird mit der NATO in Irak abgestimmt, um die Kohärenz zwischen den jeweiligen Tätigkeiten zwecks 
ihrer wechselseitigen Verstärkung zu verbessern, Synergien aufzubauen und Unterstützung in Bereichen wie etwa 
der Logistik zu gewinnen, unter Gewährleistung einer vollständigen Transparenz und der Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten; 

c) in Abstimmung mit den internationalen Gebern rasch wirksame Projekte bestimmen, die entweder mittels Unions
instrumenten oder bilateralem Engagement der Mitgliedstaaten durchgeführt werden könnten, wie etwa das 
Grenzmanagement am Flughafen Bagdads. 

(3) Um die in Artikel 2 Nummer 3 festgelegten Ziele zu erreichen, wird die EUAM Iraq 

a)  die Zusammenarbeit und Koordinierung nationaler und internationaler Interessenträger unterstützen, mit 
Schwerpunkt auf die drei in der Strategie der Reform des Sicherheitssektors vorgesehenen Ebenen; 

b)  die leitende Koordinierungsrolle innerhalb des nationalen Gesetzgebungssystems im Sicherheitsbereich und im 
Strategiesystem im Bereich der Verteidigung und inneren Sicherheit beibehalten; 

c)  das Engagement im unterstützenden Ausschuss für die Reform des Sicherheitssektors im Rahmen des Status als 
privilegierter Partner fortsetzen; 

d)  weiterhin auf dem Gebiet der Reform des zivilen Sicherheitssektors, einschließlich bei der Terrorismusbekämpfung 
und nachrichtendienstlichen Aufklärung, eng mit der Delegation der Union und durch regelmäßige Treffen sowohl 
auf Missionsleiter- als auch auf Sachverständigenebene auch weiterhin eng mit den Mitgliedstaaten mit Präsenz in 
Bagdad zusammenarbeiten; 

e)  in enger Abstimmung mit der Delegation der Union die Einarbeitung der Grundsätze des Strategischen Rahmens 
der EU zur Unterstützung der irakischen Reform des Sicherheitssektors unterstützen. 

(4) Indem sie die in Artikel 2 Nummer 3 dargelegten Ziele erfüllt, unterstützt die EUAM Iraq die Koordinierung 
mit den Vereinten Nationen, insbesondere mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, und anderen 
internationalen Akteuren vor Ort, darunter die NATO, die internationale Allianz und die Vereinigten Staaten von 
Amerika, um unter gebührender Beachtung des institutionellen Rahmens der Union Synergien und Kohärenz zu 
fördern.“ 
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2. Artikel 14 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag zur Deckung der Kosten der EUAM Iraq für den Zeitraum 
vom 16. Oktober 2017 bis zum 17. Oktober 2018 beläuft sich auf 17 300 000 EUR. 

Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag zur Deckung der Kosten der EUAM Iraq für den Zeitraum vom 
18. Oktober 2018 bis zum 17. April 2020 beläuft sich auf 64 800 000 EUR. 

Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag für jeden darauf folgenden Zeitraum wird vom Rat festgelegt.“  

3. Artikel 17 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Er gilt bis zum 17. April 2020.“ 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Luxemburg am 15. Oktober 2018. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
F. MOGHERINI  
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BESCHLUSS (GASP) 2018/1546 DES RATES 

vom 15. Oktober 2018 

zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2017/1425 über eine Stabilisierungsaktion der Europäischen 
Union in Mopti und Segou 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 28 Absatz 1 und Artikel 31 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Am 4. August 2017 hat der Rat den Beschluss (GASP) 2017/1425 (1) über eine Stabilisierungsaktion der 
Europäischen Union in Mopti und Segou (im Folgenden „EU-Stabilisierungsaktion“) angenommen. 

(2)  Angesichts der Fortschritte, die durch die EU-Stabilisierungsaktion erreicht wurden, angesichts der Bedeutung, die 
Kontinuität der Maßnahmen durch Folgemaßnahmen sicherzustellen, und angesichts der Notwendigkeit, die 
Ergebnisse und das erworbene Wissen im Rahmen zukünftiger Unionsproamme in Mali zu nutzen, sollte die EU- 
Stabilisierungsaktion um drei Monate verlängert werden. 

(3)  Der Beschluss (GASP) 2017/1425 sollte entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Beschluss (GASP) 2017/1425 wird wie folgt geändert:  

1. Artikel 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Union unternimmt eine Stabilisierungsaktion in Mopti und Segou. Die Aktion wird von einem EU- 
Stabilisierungsteam unter der Schirmherrschaft der Delegation der Union in Mali mit einer operativen Phase von 
15 Monaten durchgeführt.“  

2. Artikel 15 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 15 

Inkrafttreten und Geltungsdauer 
Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. Er gilt bis zum 31. Januar 2019.“ 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Luxemburg am 15. Oktober 2018. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
F. MOGHERINI  

16.10.2018 L 259/34 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) Beschluss (GASP) 2017/1425 des Rates vom 4. August 2017 über eine Stabilisierungsaktion der Europäischen Union in Mopti und 
Segou (ABl. L 204 vom 5.8.2017, S. 90). 



DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2018/1547 DER KOMMISSION 

vom 15. Oktober 2018 

zur Festlegung der Spezifikationen für die Anbindung der zentralen Zugangsstellen an das 
Einreise-/Ausreisesystem (EES) und für eine technische Lösung zur Erleichterung der 
Datenerhebung durch die Mitgliedstaaten zur Generierung von Statistiken über den Zugang zu 

den EES-Daten zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2017 über 
ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der Einreiseverweigerungsdaten von 
Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur Festlegung der Bedingungen für den Zugang 
zum EES zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung 
des Übereinkommens von Schengen sowie der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und (EU) Nr. 1077/2011 (1), 
insbesondere auf Artikel 36 Buchstabe l, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit der Verordnung (EU) 2017/2226 wurde ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) eingeführt, mit dem Zeitpunkt 
und Ort der Ein- und Ausreise der für einen Kurzaufenthalt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zugelassenen 
Drittstaatsangehörigen elektronisch erfasst werden und die Dauer des zulässigen Aufenthalts berechnet wird. 

(2)  Ziel des EES ist es, das Außengrenzenmanagement zu verbessern, irreguläre Einwanderung zu verhindern und die 
Steuerung der Migrationsströme zu erleichtern. Das EES sollte insbesondere zur Identifizierung von Personen 
beitragen, die die Voraussetzungen hinsichtlich der Dauer des zulässigen Aufenthalts im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten nicht oder nicht mehr erfüllen. Darüber hinaus sollte das EES zur Verhütung, Aufdeckung und 
Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten beitragen. 

(3)  In der Verordnung (EU) 2017/2226 sind die Bedingungen für den Zugang zu EES-Daten für die Zwecke der 
Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten festgelegt. Sowohl 
die Mitgliedstaaten als auch Europol sollten Anträge auf Zugang zu EES-Daten über die sogenannten zentralen 
Zugangsstellen stellen, bei denen es sich um Einrichtungen oder Stellen handelt, die gemäß dem nationalen Recht 
zur Ausübung hoheitlicher Gewalt befugt sind und in der Lage sein sollten, in jedem Fall wirksam zu überprüfen, 
ob die Bedingungen für die Beantragung des Zugangs zum EES erfüllt sind. Die zentralen Zugangsstellen sollten 
die Anträge auf Zugang zu EES-Daten für die Zwecke der Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung bearbeiten 
und der ersuchenden operativen Stelle die EES-Daten, auf die zugegriffen wird, übermitteln. Um diese Datenverar
beitungsvorgänge zu ermöglichen, sollten die einzelnen Mitgliedstaaten ihre jeweiligen zentralen Zugangsstellen 
an die einheitliche nationale Schnittstelle anschließen. Europol sollte seine zentrale Europol-Zugangsstelle 
ebenfalls an das EES anschließen und für dessen Anbindung verantwortlich sein. 

(4)  Gemäß der Verordnung (EU) 2017/2226 ist die mit der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (2) errichtete Europäische Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen 
im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts für die Entwicklung und das Betriebsmanagement eines 
zentralisierten EES zuständig. 

(5)  Gemäß der Verordnung (EU) 2017/2226 erlässt die Kommission vor der Entwicklung des EES die für die 
Entwicklung und technische Umsetzung des EES erforderlichen Maßnahmen. In diesem Zusammenhang verweist 
Artikel 36 Buchstabe l der Verordnung (EU) 2017/2226 speziell auf den Erlass von Maßnahmen zur Festlegung 
der Spezifikationen für die Anbindung der zentralen Zugangsstellen an das EES und für eine technische Lösung 
zur Erleichterung der Datenerhebung durch die Mitgliedstaaten zur Generierung von Statistiken über den Zugang 
zu den EES-Daten zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken. 

(6)  Auf der Grundlage dieser Maßnahmen sollte die Europäische Agentur für das Betriebsmanagement von IT- 
Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts in der Lage sein, die EES-Architektur, 
einschließlich ihrer Kommunikationsinfrastruktur, sowie die technischen Spezifikationen des Systems zu 
bestimmen und das EES weiterzuentwickeln. 

(7)  In diesem Rahmen ist es daher erforderlich, Maßnahmen zur Festlegung der Spezifikationen für technische 
Lösungen zur Anbindung der zentralen Zugangsstellen der Mitgliedstaaten an die einheitliche nationale 
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Schnittstelle und zur Anbindung der zentralen Europol-Zugangsstelle an das EES zu erlassen. Die Spezifikationen 
für eine technische Lösung zur Erleichterung der Datenerhebung zur Generierung der Statistiken, die von den 
Mitgliedstaaten über den Zugang zu den EES-Daten zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken zu 
erstellen sind, sollten ebenfalls festgelegt werden. 

(8)  Die für die Implementierung des EES gewählte technische Lösung sollte der Notwendigkeit einer besseren 
Integration bereits bestehender und künftiger Grenzmanagementsysteme der Union sowie der Interoperabilität 
dieser Systeme Rechnung tragen. Diese technischen Lösungen sollten skalierbar sein und eine Weiterentwicklung 
ermöglichen, damit erforderlichenfalls zusätzliche Funktionen integriert, eine größere Anzahl von Vorgängen 
abgewickelt und mehr Daten gespeichert werden können. 

(9)  Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks hat sich Dänemark nicht an 
der Annahme der Verordnung (EU) 2017/2226 beteiligt und ist somit weder durch diese Verordnung gebunden 
noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. Da die Verordnung (EU) 2017/2226 den Schengen-Besitzstand jedoch 
ergänzt, hat Dänemark im Einklang mit Artikel 4 des genannten Protokolls am 30. Mai 2018 seinen Beschluss 
mitgeteilt, die Verordnung (EU) 2017/2226 in nationales Recht umzusetzen. Dänemark ist daher völkerrechtlich 
zur Umsetzung des vorliegenden Beschlusses verpflichtet. 

(10)  Dieser Beschluss stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an denen sich 
das Vereinigte Königreich gemäß dem Beschluss 2000/365/EG des Rates (1) nicht beteiligt; das Vereinigte 
Königreich beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieses Beschlusses und ist weder durch diesen Beschluss 
gebunden noch zu seiner Anwendung verpflichtet. 

(11)  Dieser Beschluss stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an denen sich 
Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates (2) nicht beteiligt; Irland beteiligt sich daher nicht an der 
Annahme dieses Beschlusses und ist weder durch diesen Beschluss gebunden noch zu seiner Anwendung 
verpflichtet. 

(12)  Für Island und Norwegen stellt dieser Beschluss eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen- 
Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem Rat der Europäischen Union sowie der Republik 
Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der 
Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (3) dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe 
A des Beschlusses 1999/437/EG des Rates (4) genannten Bereich gehören. 

(13)  Für die Schweiz stellt dieser Beschluss eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im 
Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der 
Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (5) dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe 
A des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG des Rates (6) 
genannten Bereich gehören. 

(14)  Für Liechtenstein stellt dieser Beschluss eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im 
Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem 
Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung 
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (7) dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe A des Beschlusses 
1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2011/350/EU (8) des Rates genannten Bereich 
gehören. 
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(15)  Für Zypern, Bulgarien, Rumänien und Kroatien setzt der Betrieb des EES zudem voraus, dass ein passiver Zugang 
zum VIS gewährt wurde und dass alle Bestimmungen des Schengen-Besitzstands bezüglich des SIS in Einklang 
mit den einschlägigen Ratsbeschlüssen in Kraft gesetzt wurden. Diese Voraussetzungen können nur erfüllt 
werden, wenn die Überprüfung gemäß dem geltenden Schengen-Bewertungsverfahren erfolgreich abgeschlossen 
wurde. Das EES sollte daher nur von denjenigen Mitgliedstaaten betrieben werden, die diese Voraussetzungen 
zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des EES erfüllen. Mitgliedstaaten, die sich nicht ab der Inbetriebnahme am 
EES-Betrieb beteiligen, sollten gemäß dem in der Verordnung (EU) 2017/2226 festgelegten Verfahren an das EES 
angebunden werden, sobald alle diese Voraussetzungen erfüllt sind. 

(16)  Der Europäische Datenschutzbeauftragte hat am 23. April 2018 eine Stellungnahme abgegeben. 

(17)  Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses „Intelligente 
Grenzen“ — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anbindung der zentralen Zugangsstelle(n) der einzelnen Mitgliedstaaten 

Für die Zwecke der Artikel 31 und 32 der Verordnung (EU) 2017/2226 erhalten die in Artikel 29 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) 2017/2226 genannten zentralen Zugangsstellen Zugang zum EES, um die Anträge der operativen 
Stellen innerhalb der benannten Behörden zu bearbeiten. 

Im Einklang mit Artikel 38 Absatz 1 Buchstaben a und c der Verordnung (EU) 2017/2226 schließt jeder Mitgliedstaat 
seine zentrale(n) Zugangsstelle(n) nach Maßgabe der in Artikel 37 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2226 genannten 
technischen Spezifikationen an die jeweilige einheitliche nationale Schnittstelle an. 

Artikel 2 

Anbindung der zentralen Europol-Zugangsstelle 

Für die Zwecke des Artikels 33 der Verordnung (EU) 2017/2226 erhält die in Artikel 30 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2017/2226 genannte zentrale Europol-Zugangsstelle Zugang zum EES, um die Anträge der in Artikel 30 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2017/2226 genannten benannten Europol-Stelle zu bearbeiten. 

Im Einklang mit Artikel 38 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2017/2226 schließt Europol seine zentrale Zugangsstelle 
nach Maßgabe der in Artikel 37 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2226 genannten technischen Spezifikationen an 
eine dedizierte einheitliche Schnittstelle an. 

Artikel 3 

Erhebung von Daten zur Generierung der in Artikel 72 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2017/2226 
genannten Statistiken 

Um die Erhebung der Daten zu erleichtern, die für die von den Mitgliedstaaten und Europol gemäß Artikel 72 Absatz 8 
der Verordnung (EU) 2017/2226 zu erstellenden Statistiken erforderlich sind, stellt eu-LISA eine technische Lösung für 
die in Artikel 29 Absatz 3 und Artikel 30 Absatz 2 letzterer Verordnung genannten zentralen Zugangsstellen zur 
Verfügung. Die Nutzung dieser Lösung ist fakultativ. Im Falle der Nutzung sind die jeweiligen Mitgliedstaaten und 
Europol für den nationalen Einsatz sowie für das technische und operative Management dieser Lösung verantwortlich. 
Diese Lösung muss es ermöglichen, für jeden Antrag auf Zugang zum EES folgende statistische Daten zu erheben: 

a)  benannte Behörde, zentrale Zugangsstelle und operative Stelle, die den in Artikel 29 Absatz 5 der Verordnung (EU) 
2017/2226 genannten Antrag gestellt hat; 

b)  Flagge, die anzeigt, ob der Antrag zu einem Treffer geführt hat; 

c) Flagge, die anzeigt, ob die Abfrage zum Zwecke der Identifizierung oder im Zusammenhang mit den Ein-/Ausreiseda
tensätzen durchgeführt wurde; 
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d)  Flagge, die anzeigt, ob die Abfrage nach den Dringlichkeitsverfahren gemäß Artikel 31 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2017/2226 und Artikel 32 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2226 durchgeführt wurde, und 
Flagge, die anzeigt, ob bei der nachträglichen Überprüfung durch die zentrale Zugangsstelle festgestellt wurde, dass 
das Dringlichkeitsverfahren nicht gerechtfertigt war; 

e)  Art der terroristischen Straftat oder schweren Straftat im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummern 24 und 25 der 
Verordnung (EU) 2017/2226, die zu der Abfrage führte; 

f)  die angegebenen Gründe für den Verdacht, dass die betreffende Person unter die Verordnung (EU) 2017/2226 fällt, 
durch Auswahl aus einer Codetabelle mit der Auswahlmöglichkeit „andere“ und ergänzendem Freitextfeld; 

g)  die angegebenen Gründe, aus denen kein Abgleich mit automatisierten daktyloskopischen Identifizierungssystemen 
anderer Mitgliedstaaten nach dem Beschluss 2008/615/JI eingeleitet wurde, wie dies in Artikel 32 Absatz 2 
Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2226 vorgesehen ist, durch Auswahl aus einer Codetabelle mit der 
Auswahlmöglichkeit „andere“ und ergänzendem Freitextfeld. 

Diese Informationen werden von der (den) zentralen Zugangsstelle(n) auf lokaler Ebene gespeichert, um die Generierung 
von Statistiken im Sinne des Artikels 72 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2017/2226 zu erleichtern. 

Die in die technische Lösung eingegebenen Daten werden von den einzelnen Mitgliedstaaten oder von Europol 
verwendet, um ihre Statistiken im Sinne des Artikels 72 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2017/2226 zu generieren. 

Artikel 4 

Inkrafttreten und Anwendbarkeit 

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Brüssel, den 15. Oktober 2018 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2018/1548 DER KOMMISSION 

vom 15. Oktober 2018 

über Maßnahmen zur Festlegung der Liste der vom Einreise-/Ausreisesystem (EES) als 
Aufenthaltsüberzieher ermittelten Personen und des Verfahrens, mit dem die Liste den 

Mitgliedstaaten zugänglich gemacht wird 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2017 über 
ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der Einreiseverweigerungsdaten von 
Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur Festlegung der Bedingungen für den Zugang 
zum EES zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung 
des Übereinkommens von Schengen sowie der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und (EU) Nr. 1077/2011 (1), 
insbesondere auf Artikel 36 Buchstabe k, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit der Verordnung (EU) 2017/2226 wurde ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) eingeführt, mit dem Zeitpunkt 
und Ort der Ein- und Ausreise der für einen Kurzaufenthalt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zugelassenen 
Drittstaatsangehörigen elektronisch erfasst werden und die Dauer des zulässigen Aufenthalts berechnet wird. 

(2)  Ziel des EES ist es, das Außengrenzenmanagement zu verbessern, irreguläre Einwanderung zu verhindern und die 
Steuerung der Migrationsströme zu erleichtern. Das EES sollte insbesondere zur Identifizierung von Personen 
beitragen, die die Voraussetzungen hinsichtlich der Dauer des zulässigen Aufenthalts im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten nicht oder nicht mehr erfüllen. Darüber hinaus sollte das EES zur Verhütung, Aufdeckung und 
Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten beitragen. 

(3)  Die Verordnung (EU) 2017/2226 präzisiert die Ziele des EES, die Kategorien der in das EES einzugebenden 
Daten, die Verwendungszwecke der Daten, die Eingabekriterien, die zugangsberechtigten Behörden, weitere 
Regelungen zur Datenverarbeitung und zum Schutz personenbezogener Daten sowie die technische Architektur 
des EES, Vorschriften für seinen Betrieb und seine Anwendung sowie die Interoperabilität mit anderen 
Informationssystemen. Ferner regelt sie die Zuständigkeiten für das EES. 

(4)  Gemäß der Verordnung (EU) 2017/2226 ist die mit der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (2) errichtete Europäische Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen 
im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts für die Entwicklung und das Betriebsmanagement eines 
zentralisierten EES zuständig. 

(5)  Gemäß der Verordnung (EU) 2017/2226 erlässt die Kommission vor der Entwicklung des EES die für die 
Entwicklung und technische Umsetzung des EES erforderlichen Maßnahmen. In diesem Zusammenhang wird in 
Artikel 36 Buchstabe k der Verordnung (EU) 2017/2226 speziell auf die Annahme von Maßnahmen zur 
Festlegung der Liste der vom EES als Aufenthaltsüberzieher ermittelten Personen und des Verfahrens, mit dem die 
Liste den Mitgliedstaaten zugänglich gemacht wird, verwiesen. 

(6)  Auf der Grundlage dieser Maßnahmen sollte die Europäische Agentur für das Betriebsmanagement von IT- 
Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts in der Lage sein, die EES-Architektur, 
einschließlich ihrer Kommunikationsinfrastruktur, sowie die technischen Spezifikationen des Systems zu 
bestimmen und das EES weiterzuentwickeln. 

(7) In diesem Rahmen ist es daher erforderlich, Maßnahmen zur Festlegung der Liste der vom EES als Aufenthaltsüb
erzieher ermittelten Personen und des Verfahrens, mit dem die Liste den Mitgliedstaaten zugänglich gemacht wird, 
zu erlassen. 

(8)  Der Zugang zur Liste der Aufenthaltsüberzieher sollte nur den zuständigen Behörden gestattet sein, die nach 
nationalem Recht dafür verantwortlich sind, im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu prüfen, ob die 
Voraussetzungen für die Einreise in das oder den Aufenthalt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten erfüllt sind, 
oder die dafür zuständig sind, die Voraussetzungen für den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu prüfen und diesbezügliche Entscheidungen zu treffen oder über die Rückkehr 
von Drittstaatsangehörigen in ein Herkunfts- oder Transitdrittland zu entscheiden. 
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(1) ABl. L 327 vom 9.12.2017, S. 20. 
(2) Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 zur Errichtung einer Europäischen 

Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (ABl. L 286 vom 
1.11.2011, S. 1). 



(9)  Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks hat sich Dänemark nicht an 
der Annahme der Verordnung (EU) 2017/2226 beteiligt und ist somit weder durch diese Verordnung gebunden 
noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. Da die Verordnung (EU) 2017/2226 den Schengen-Besitzstand jedoch 
ergänzt, hat Dänemark im Einklang mit Artikel 4 des genannten Protokolls am 30. Mai 2018 seinen Beschluss 
mitgeteilt, die Verordnung (EU) 2017/2226 in nationales Recht umzusetzen. Dänemark ist daher völkerrechtlich 
zur Umsetzung des vorliegenden Beschlusses verpflichtet. 

(10)  Dieser Beschluss stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an denen sich 
das Vereinigte Königreich gemäß dem Beschluss 2000/365/EG des Rates (1) nicht beteiligt; das Vereinigte 
Königreich beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieses Beschlusses und ist weder durch diesen Beschluss 
gebunden noch zu seiner Anwendung verpflichtet. 

(11)  Dieser Beschluss stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an denen sich 
Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates (2) nicht beteiligt; Irland beteiligt sich daher nicht an der 
Annahme dieses Beschlusses und ist weder durch diesen Beschluss gebunden noch zu seiner Anwendung 
verpflichtet. 

(12)  Für Island und Norwegen stellt dieser Beschluss eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen- 
Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem Rat der Europäischen Union sowie der Republik 
Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der 
Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (3) dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe A 
des Beschlusses 1999/437/EG des Rates (4) genannten Bereich gehören. 

(13)  Für die Schweiz stellt dieser Beschluss eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im 
Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der 
Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (5) dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe A 
des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG des Rates (6) genannten 
Bereich gehören. 

(14)  Für Liechtenstein stellt dieser Beschluss eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im 
Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem 
Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung 
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (7) dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe A des Beschlusses 
1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2011/350/EU (8) des Rates genannten Bereich 
gehören. 

(15)  Für Zypern, Bulgarien, Rumänien und Kroatien setzt der Betrieb des EES zudem voraus, dass ein passiver Zugang 
zum VIS gewährt wurde und dass alle Bestimmungen des Schengen-Besitzstands bezüglich des SIS in Einklang 
mit den einschlägigen Ratsbeschlüssen in Kraft gesetzt wurden. Diese Voraussetzungen können nur erfüllt 
werden, wenn die Überprüfung gemäß dem geltenden Schengen-Bewertungsverfahren erfolgreich abgeschlossen 
wurde. Das EES sollte daher nur von denjenigen Mitgliedstaaten betrieben werden, die diese Voraussetzungen 
zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des EES erfüllen. Mitgliedstaaten, die sich nicht ab der Inbetriebnahme am 
EES-Betrieb beteiligen, sollten gemäß dem in der Verordnung (EU) 2017/2226 festgelegten Verfahren an das EES 
angebunden werden, sobald alle diese Voraussetzungen erfüllt sind. 
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(1) Beschluss 2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, einzelne 
Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf es anzuwenden (ABl. L 131 vom 1.6.2000, S. 43). 

(2) Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen- 
Besitzstands auf Irland (ABl. L 64 vom 7.3.2002, S. 20). 

(3) ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
(4) Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durchführungsvorschriften zu dem Übereinkommen 

zwischen dem Rat der Europäischen Union und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung dieser beiden 
Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31). 

(5) ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
(6) Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss — im Namen der Europäischen Gemeinschaft — des 

Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 
Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands 
(ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 1). 

(7) ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
(8) Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss — im Namen der Europäischen Union — des Protokolls 

zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum 
Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 
Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der 
Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands in Bezug auf die Abschaffung der Kontrollen an den 
Binnengrenzen und den freien Personenverkehr (ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 19). 



(16)  Der Europäische Datenschutzbeauftragte hat am 23. April 2018 eine Stellungnahme abgegeben. 

(17)  Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses „Intelligente 
Grenzen“ — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Inhalt und Generierung der Liste 

Das EES generiert automatisch eine Liste aller Drittstaatsangehörigen im Sinne des Artikels 12 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) 2017/2226, die die Voraussetzungen hinsichtlich der Dauer ihres zulässigen kurzfristigen Aufenthalts im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten nicht oder nicht mehr erfüllen. Die Liste wird kontinuierlich und automatisch 
aktualisiert, damit jede Änderung oder Löschung der in Artikel 16 Absatz 1 Buchstaben a, b und c, Artikel 16 Absatz 2 
Buchstaben a, b, d und f, Artikel 16 Absatz 2 Unterabsatz 2 und Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
2017/2226 genannten EES-Daten korrekt wiedergegeben wird. 

Für jeden Drittstaatsangehörigen, der vom EES als Aufenthaltsüberzieher ermittelt wurde, enthält die Liste folgende 
Angaben: 

a)  Nachname (Familienname), Vorname oder Vornamen, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit oder Staatsangehörigkeiten, 
Geschlecht; 

b)  Art und Nummer des Reisedokuments oder der Reisedokumente sowie aus drei Buchstaben bestehender Code des 
ausstellenden Staates; 

c)  Datum des Ablaufs der Gültigkeitsdauer des Reisedokuments oder der Reisedokumente; 

d)  beim Anlegen des persönlichen Dossiers des Drittstaatsangehörigen vom EES generierte persönliche Kennnummer; 

e)  für die letzte Einreise des Drittstaatsangehörigen: 

—  Datum und Uhrzeit der Einreise; 

—  Grenzübergangsstelle der Einreise und Behörde, die die Einreise genehmigt hat; 

f)  aus drei Buchstaben bestehender Code des Mitgliedstaats, der das Visum ausgestellt hat; 

g)  Datum, an dem der Drittstaatsangehörige in die Liste aufgenommen wurde. 

Verlässt ein in der Liste aufgeführter Drittstaatsangehöriger das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, werden seine Daten 
automatisch und unmittelbar aus der Liste gelöscht. 

Wenn ein Mitgliedstaat die EES-Daten eines in der Liste aufgeführten Drittstaatsangehörigen berichtigt oder ergänzt, die 
Verarbeitung solcher Daten einschränkt oder solche Daten löscht, werden die auf der Liste verzeichneten Daten vom EES 
unverzüglich und automatisch geändert oder gegebenenfalls von der Liste gelöscht. 

Die Mechanismen zur automatischen Generierung der Liste müssen mit den Grundsätzen des eingebauten Datenschutzes 
in Einklang stehen, der in den technischen Spezifikationen gemäß Artikel 37 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2226 
weiterentwickelt wird. Diese Liste wird im Zentralsystem des EES generiert. 

Artikel 2 

Verfahren, mit dem die Liste den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zugänglich gemacht 
wird 

Die zuständigen nationalen Behörden, die als Einwanderungsbehörden gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 4 der 
Verordnung (EU) 2017/2226 benannt wurden, sind zuständig für den Zugriff auf die Liste der vom EES als Aufenthalts
überzieher ermittelten Personen. 

Das EES stellt den benannten Einwanderungsbehörden die laufend aktualisierte Liste der vom EES als Aufenthaltsüb
erzieher ermittelten Personen in Form eines Berichts bereit. Dieser Bericht wird in der einheitlichen nationalen 
Schnittstelle sicher gespeichert. 

Das EES kontrolliert auf Ebene der einheitlichen nationalen Schnittstelle den Zugang zu dem Bericht, um sicherzustellen, 
dass nur die benannten Einwanderungsbehörden auf den Bericht zugreifen und ihn einsehen können. 

Alle im Zusammenhang mit dem Bericht durchgeführten Datenverarbeitungsvorgänge werden im Einklang mit 
Artikel 46 der Verordnung (EU) 2017/2226 protokolliert. 
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Artikel 3 

Format des Berichts 

Der Inhalt des Berichts wird in einem strukturierten und praktischen Format präsentiert, das durchsucht und im 
Einklang mit den technischen Spezifikationen gemäß Artikel 37 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2226 über die 
Kommunikationsinfrastruktur übermittelt werden kann. 

Artikel 4 

Inkrafttreten und Anwendbarkeit 

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Brüssel, den 15. Oktober 2018 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/1522 der Kommission vom 11. Oktober 
2018 zur Festlegung eines gemeinsamen Formats für nationale Luftreinhalteprogramme gemäß der 
Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Reduktion der 

nationalen Emissionen bestimmter Luftschadstoffe 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 256 vom 12. Oktober 2018) 

Auf der Umschlagseite, Inhaltsverzeichnis, und auf Seite 87: 

Anstatt:  „Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/1522 der Kommission vom 11. Oktober 2018 zur 
Festlegung eines gemeinsamen Formats für nationale Luftreinhalteprogramme gemäß der 
Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Reduktion 
der nationalen Emissionen bestimmter Luftschadstoffe (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen 
C(2018) 6549)“ 

muss es heißen:  „Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/1522 der Kommission vom 11. Oktober 2018 zur 
Festlegung eines gemeinsamen Formats für nationale Luftreinhalteprogramme gemäß der 
Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Reduktion der 
nationalen Emissionen bestimmter Luftschadstoffe“.   

Berichtigung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/1524 der Kommission vom 11. Oktober 
2018 zur Festlegung einer Überwachungsmethodik und der Modalitäten für die Berichterstattung 
der Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher 

Stellen 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 256 vom 12. Oktober 2018) 

Auf der Umschlagseite, Inhaltsverzeichnis, und auf Seite 108: 

Anstatt:  „Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1524 der Kommission vom 11. Oktober 2018 zur 
Festlegung einer Überwachungsmethodik und der Modalitäten für die Berichterstattung der 
Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher 
Stellen (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2018) 6560)“ 

muss es heißen:  „Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1524 der Kommission vom 11. Oktober 2018 zur 
Festlegung einer Überwachungsmethodik und der Modalitäten für die Berichterstattung der 
Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher 
Stellen“.  
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